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Neueingange seit der letzten Sitzung vom 28. Februar 2022:

1.

Kleine Anfrage Nr. 2022/12 von Gianluca Looser vom 3. Marz 2022
betreffend humanitare Unterstutzung fur die Ukraine: Setzt sich der
Regierungsrat fur die Aufnahme ukrainischer Geflluchteter ein?

Kleine Anfrage Nr. 2022/13 von Mariano Fioretti vom 4. Marz 2022
betreffend «Schaffhauser Erziehungsdirektor missachtet den Schutz
der Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer sowie die der Schulkin-
dery».

Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 8. Marz 2022 betreffend
Verpflichtungskredit fur das Sportinfrastrukturprojekt «Erweiterung
Multisportkomplex Schweizersbild» gemass Kantonalem Sportanla-
genkonzept (KASAK SH).

Antwort des Regierungsrats vom 8. Marz 2022 auf die Kleine Anfrage
Nr. 2022/6 von René Schmidt vom 23. Januar 2022 betreffend «Ist die
Kantonale Verwaltung genugend gegen Cyberrisiken gewappnet?»

*

Mitteilungen des Prasidenten:

1.

109 Politikerinnen und Politiker — davon deren 22 aus dem Kanton
Schaffhausen haben am Freitag, 4. Marz am 57. Ostschweizer Parla-
mentarier-Skirennen auf Flumserberg teilgenommen. Der Kanton
Schaffhausen stellte mit Abstand die grosste Delegation. Erfreulich
dabei, dass in unserem Teilnehmerfeld alle Fraktionen vertreten wa-
ren. Dass dabei keine politischen Themen, sondern das Gesellige im
Mittelpunkt stand, ist ein schoner Nebeneffekt, denn ich aus eigenen
Erfahrungen im Parlamentsfussball bestatigen kann. Unserer Delega-
tion gelang es, schdone Achtungserfolge zu erzielen. So erreichte Me-
lanie Flubacher bei den Damen den hervorragenden 5 Rang. Bei den
Herren U50 klassierte sich alt Kantonsrat Christian Ritzmann als 4.
knapp hinter dem Podest. Bei den Herren U50 lieferten sich Christian
Heydecker und alt Kantonsrat Thomas Stamm ein enges Duell, wel-
ches Heydecker knapp fur sich entscheiden konnte. Sie figurierten auf
den Platzen 11 bzw. 12 und verpassten die Top-Ten nur ganz knapp.
In der Kantonswertung klassierte sich Schaffhausen auf dem hervor-
ragenden 5. Platz. Noch vor den Bergkantonen Glarus und Schwyz.
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. Auch nachstes Jahr findet wieder ein Parlamentarier-Skirennen statt.
Wer interessiert ist, sich unserem tollen Team nachstes Jahr anzu-
schliessen, wendet sich an Christian Heydecker. Er hat aus Schaff-
hauser Sicht alles perfekt organisiert, wofur die Teilnehmenden ihm
bestens danken.

. Wir haben an der letzten Kantonsratssitzung mehrfach die Bemerkung
«gehdrt nicht in das Protokoll» gehoért. Das mag sicherlich auflockernd
und erheiternd wirken. Dennoch mochte ich ausdricklich festhalten,
dass lhre Voten wortlich in den Kantonsratsprotokollen festgehalten
werden.

. Ich schlage lhnen vor, den Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 8. Marz 2022 betreffend Verpflichtungskredit fur das Sportinfra-
strukturprojekt «Erweiterung Multisportkomplex Schweizersbild» ge-
mass Kantonalem Sportanlagenkonzept (KASAK SH) einer 9er-
Kommission zur Vorberatung zu uberweisen. — lhrem Stillschweigen
entnehme ich, dass Sie damit einverstanden sind.

. lch mdchte in Erinnerung rufen, dass die Geschaftsordnung des Kan-
tonsrats ausdrucklich vorsieht, dass bei personlichen Vorstossen —
konkret Motionen und Postulate — der oder die Erstunterzeichnende
klar zu bezeichnen sind und dass es nur eine Person Erstunterzeich-
nerin oder Erstunterzeichner sein kann. Diesem Umstand wurde in der
vergangenen Zeit nicht immer Rechnung getragen. Wir bitten Sie, die-
ser Regelung nachzukommen und darauf zu achten, dass die Vor-
stosse formell korrekt eingereicht werden. Das Blro wird kinftig nur
die erstunterzeichnende Person auffuhren.

. Die aktuelle TraktandenuUbersicht betrachtend, lasst sich feststellen,
dass sich momentan 17 Vorlagen des Regierungsrats zur Vorbera-
tung beim Kantonsrat befinden. Davon sind 9 Vorlagen die Folge von
uberwiesenen Motionen des Kantonsrats. Es ist aktuell sehr schwie-
rig, diese Arbeitslast abzutragen, da sich bereits die Bestellung von
Spezialkommissionen sowie die anschliessenden Terminfindungen
ausserst schwierig gestalten und es teilweise gar mehrere Monate
dauert, bis eine erste Kommissionssitzung durchgefihrt werden kann.
Dieser Zustand ist unbefriedigend und wird zu einem Reformstau fuh-
ren. Zudem sind vom Regierungsrat weitere — teilweise sehr umfang-
reiche — Vorlagen geplant bzw. angekundigt. Vor diesem Hintergrund
ersuche ich alle Ratsmitglieder, einen besonderen Effort zu leisten,
damit diese Arbeitslast abgetragen werden kann und die faktische
Staulage beseitigt werden kann. Es ist notwendig, dass jedes Rats-
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mitglied sich gleichzeitig in mehreren Kommissionen engagiert. Als
Moglichkeit zur besseren Terminfindung lade ich die Kommissions-
prasidien ein, kunftig auch Abendsitzungen oder Sitzungen an Sams-
tagen zur Diskussion zu stellen.

Protokollgenehmigung:

Die Protokolle der 20. bis 26. Sitzung 2021 sowie die Protokolle der
1. und 2. Sitzung 2022 sind genehmigt worden.

*

Fraktionserklarung:

Matthias Frick (AL): Gerne trage ich |hnen eine «ausserordentliche»
Fraktionserklarung der AL-GRUNE-Junge Griine Fraktion vor. Inzwischen
haben es wahrscheinlich fast alle politisch interessierten Menschen der
Stadt- und der Kantonsbevolkerung mitbekommen: «Die AL macht
Schluss». Die AL als politische Partei wird aufgelost. Als dienstaltestem
aktivem AL-Mitglied kommt mir die Ehre zuteil, diese Meldung in diesem
Rat offiziell zu verkinden. In den 19 Jahren ihres Bestehens hat die AL
einen langen Weg zuruckgelegt. Die AL hat sich in diversen Parlamenten
«eingenistety, sich im Stadtschulrat, im Burgerrat oder im Erziehungsrat,
Sitze gesichert. Auch im Kantonsrat hat sie rund 17 Jahre Politik machen
konnen. Viele Vorstosse von unserer Seite haben leider keine Mehrheit in
diesem Gremium gefunden — dafur Volksinitiativen mit teilweise gleichem
Inhalt vor dem Volk, deren Urheber wir waren oder die wir massgeblich
gepragt haben. Und naturlich Referenden. Wir konnen mit Fug und Recht
behaupten: Die Debatten waren anders verlaufen, hatte es keine AL ge-
geben. Zudem: Keine andere Partei hat in den letzten Jahren so konse-
quent wie wir darauf geachtet, Frauen in politische Amter zu bringen. Das
wird einen langfristigen Einfluss auf die Schaffhauser Politik haben. Viele
unserer Vertreter/innen werden ihre Arbeit nun unter neuem Banner fort-
setzen. Fiur die Parlamentarier/innen der AL war klar, dass sie sich Ge-
danken machen mussten, in welchen politischen Gefassen sie weiter ak-
tiv oder aktivistisch sein mochten und/oder welche Partei ihnen neue poli-
tische Orientierung geben oder ein neuer politischen «Hafen» fur sie
werden konnte. Drei AL-Mitglieder der AL-GRUNE-Junge Griine Fraktion
des Kantonsrats haben diesen Hafen in der der Sozialdemokratischen
Partei (SP) gefunden und werden sich folglich der sozialdemokratischen
Fraktion anschliessen. Ein Mitglied wird in der GRUNE-Junge Griine-
Fraktion verbleiben. Der Wechsel wird vollzogen, sobald alles geklart ist.
Ein Dank geht zum Schluss an die GRUNEN und Jungen Grinen, mit
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denen wir in den vergangenen Jahren eine sehr angenehme und kon-
struktive Zusammenarbeit hatten. Es war uns eine Ehre!

*

1.  Motion Nr. 2021/10 von Daniel Meyer und Patrick Portmann vom
14. Juni 2021 mit dem Titel «Gesetz fur einen Mindestlohn»

Schriftliche Begriindung: Ein Lohn soll zum Leben ausreichen. Alle Arbei-
tenden sollen fiir ihre Téatigkeit zumindest so entschadigt werden, dass
sie damit eigenstdndig ihren Lebensunterhalt bestreiten kénnen. Als
Standard hierzu ist ein indexierter Mindestlohn das Mittel der Wahl. Nicht
alle Branchen bezahlen faire Lbhne, dies dirfte spétestens in der
Corona-Krise sichtbar geworden sein. Kurzfristige Hilfen kbnnen eine Kri-
se lberbriicken, wenn aber systematisch Léhne nicht zum Bezahlen ei-
nes minimalen Lebensstandards ausreichen, dann ist es Aufgabe der
Gesellschaft, diesen Umstand zu berichtigen. Die Kantone Neuenburg
und Genf verfiigen bereits lber ein Gesetz zu einem kantonalen Mindest-
lohn. In den Kantonen Jura und Tessin wird ein solches auf den Weg ge-
bracht, im Kanton Basel-Stadt hat das Stimmvolk soeben ein Gesetz fiir
einen Mindestlohn angenommen. Als fortschrittlicher Kanton sollte sich
auch Schaffhausen ein solches Mindestlohngesetz zum Schutz der Ar-
beitnehmer*innen geben.

Daniel Meyer (SP): Ich glaube, wir kbnnen dankbar sein, dass wir in die-
sen Zeiten Uber so etwas wie einen Mindestlohn diskutieren durfen. Ich
bin es auch und ich darf lhnen in den nachsten Minuten begrinden, wes-
halb ich das als ein sehr wichtiges und dringendes Anliegen erachte.
Verschiedene Kantone haben einen solchen Mindestlohn angenommen.
Insbesondere hervorzuheben ist, dass gerade exponierte Grenzkantone
wie Genf, Baselstadt oder das Tessin dabei sind. Es gibt aber viel ge-
wichtigere Grunde, weshalb es dem Kanton Schaffhausen gut anstehen
wurde, einen Mindestlohn einzufihren. Mindestlohne sind ein wichtiges
Element, um langfristig die Stabilitat in der Gesellschaft zu gewahrleisten.
Diese Stabilitat ist etwas unserer zentralen Marktvorteile, die die Schweiz
und auch Schaffhausen zu bieten hat. Diese zu gefahrden, hatte nur Ver-
lierer zur Folge; einer fortschreitenden Spaltung in jene, die arbeiten und
jene, die sich bereichern, gilt es Einhalt zu gebieten. Es kann doch ein-
fach nicht sein, dass jemand, der Vollzeit hart arbeitet, 300 Arbeitsjahre
erbringen musste, um gleichviel zu verdienen wie ein Top-
Investmentbanker in einem Jahr. Klar: Ein Mindestlohn ist nur minimale
Medizin gegen solche Auswuchse. Es ist aber ein starkes Symbol dage-
gen, dass wir jene nicht vergessen, die hart schuften und es am Ende
doch fast nicht zum Leben reicht. Sie mdgen mir vielleicht vorhalten, dass
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viele ja bereits durch einen GAV durch einen Mindestlohn geschutzt sind.
Das trifft aber nur auf rund die Halfte der Arbeitenden zu. Fakt ist, dass in
den Zehner-Jahren rund 10% der Arbeitnehmer unter 4'000 Franken im
Monat verdient haben — auf zwoIf Monate gerechnet, wohlverstanden. In
einem reichen Land, in einem gut situierten Kanton wie Schaffhausen
darf so etwas doch nicht sein. Es gibt Working Poors. Wo immer moglich,
gilt es, diese zu vermeiden. Nicht nur, weil es eine schamlose Ungerech-
tigkeit ist, nein, auch weil es weitreichende Konsequenzen auf andere
Bereiche hat. Beispiele hierfur sind das Gesundheitswesen. Gemass ei-
ner Studie von Professor Ulrich Mader ist erhartet, dass Working Poors
uberdurchschnittlich hohe Gesundheitskosten verursachen. Dies zu un-
terbinden, hatte fur alle Betroffenen einen positiven Effekt. Auch bei der
Sozialhilfe hat eine Abschaffung der Working Poors eine zweifach positi-
ve Wirkung. Versetzen Sie sich einmal in folgende Lage: Sie sind eine
Familie mit zwei kleinen Kindern, die durch einen Elternteil betreut wer-
den. Wenn ein Elternteil Vollzeit arbeitet und die Familie dennoch von der
Sozialhilfe abhangig ist, lauft doch etwas grundlegend schief. Wenn man
das nationale Potenzial runterbricht, wurde eine EinfUhrung des Mindest-
lohns bei der Sozialhilfe eine Einsparung von rund einer Million Franken
bedeuten. Man bedenke zudem: 20% der Beschaftigten sind nicht in der
Lage, eine unvorhergesehene Rechnung — beispielsweise eine Zahnarzt-
rechnung — in der Hohe von 2'000 Franken in einer angemessenen Zeit
zu begleichen. Das fuhrt zu weiteren Problemen, nicht nur finanzieller Na-
tur und das sollten wir mindern. Ein Mindestlohn ist aber auch ein Akt der
Gleichstellung. Rund 70% mit einem Monatslohn unter 4'000 Franken
sind weiblich. Auch ist erdruckend, dass der Anteil an Frauen trotz abge-
schlossener Berufsausbildung, die einen Tiefstlohn verdienen, um drei-
mal hoher ist als bei Mannern. Kostet ein Mindestlohn Arbeitsplatze, wer-
den Sie sich fragen. Das Gegenteil ist der Fall. Das belegt eine Studie
der Uni Neuenburg, dass jene Tatigkeiten, die in Tiefstlohn-Bereichen
angesiedelt sind, weiterhin erbracht werden missen. Wenn Sie das nicht
bezahlen, werden Sie jemand anderen finden mussen, der das tut, well
Sie trotzdem wollen, dass Ihr Mull weggeraumt wird etc. Zweitens sollte
man bedenken, dass beispielsweise ein Abzocker nur einmal am Tag ei-
ne Skitageskarte kaufen wird und sich nicht pausenlos in den Beizen
rumtreiben und den ganzen Tag essen, sondern auch Skifahren wird.
Wenn aber Skisport beispielsweise wieder ein Volkssport wird, werden
mehr Tageskarten verkauft und es wird in den Skihutten mehr konsu-
miert. In diesem Sinne haben Mindestlohne einen doppelt positiven Effekt
auf die Wirtschaft. Mit diesen Beispielen schliesse ich und freue mich auf
eine beherzte Diskussion zu diesem Thema.
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Regierungsrat Dino Tamagni (SVP): Mit der Motion 2021/10 fur ein Ge-
setz fur einen Mindestlohn regen die Kantonsrate Daniel Meyer und Pat-
rick Portmann an, ein Gesetz einzufuhren, das mit wenigen Ausnahmen
einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde vorschlagt. Sie unterbrei-
ten dazu den Entwurf eines Gesetzestextes, wonach der Mindestlohn zu-
dem indexiert und jahrlich der Teuerung angepasst werden soll. Auch sol-
len die Sozialpartner verpflichtet werden, den gesetzlichen Mindestlohn in
die Gesamtarbeitsvertrage aufzunehmen. Bisher hatten schweizweit 4
Kantone Mindestlohnregelungen. Es sind dies die Kantone:

— Tessin mit einem Mindestlohn von 19 Franken

— Jura mit einem Mindestlohn von 20 Franken

— Neuenburg mit einem Mindestlohn von 20 Franken

— Genf mit einem Mindestlohn von 23 Franken

Am 13. Juni 2021 hat zudem die Baselstadtische Stimmbevdlkerung ei-
nem Mindestlohngesetz zugestimmt, jedoch nicht mit dem beantragten
Mindestlohn von 23 Franken, sondern mit dem Gegenvorschlag von 21
Franken. In ebenfalls funf Kantonen wurden entsprechende Vorstosse
abgelehnt — namlich in den Kantonen Bern, Freiburg, St. Gallen, Thurgau
und Wallis. Fur den Kanton Schaffhausen wird nun der gleiche Mindest-
lohn beantragt, wie er im Kanton Genf festgesetzt wurde. Vergleicht man
die Lebenshaltungskosten im Kanton Schaffhausen mit denjenigen im
Kanton Genf, sieht man aber erhebliche Abweichungen. Ich verweise da-
zu auf eine im Mai 2021 erschienene Publikation der CS zur finanziellen
Wohnattraktivitat in den verschiedenen Kantonen mit dem Titel: «Hier lebt
es sich am gunstigsten». Darin werden nebst der Steuerbelastung, den
Krankenkassenpramien und den Wohn- und Mobilitatskosten auch diver-
se weitere Kostenfaktoren bis hin zur Kinderbetreuung anhand von ver-
schiedenen Konstellationen wie Einkommenshohe und Haushaltstyp
(Single bis Familie) verglichen. Ausser bei den sehr hohen Einkommen
und Vermogen rangiert Schaffhausen dabei immer auf den vorderen —
sprich glinstigsten — Platzen. Uber alles betrachtet, ist der Kanton
Schaffhausen mit einem Indikator von +1,5 direkt vor dem Kanton Jura
der viertgunstigste Kanton der Schweiz. Der Schweizer Durchschnitt ist
ubrigens mit dem Indikator O festgesetzt. Der Kanton Tessin hat einen
Index von knapp Uber +1. Der Kanton Neuenburg liegt knapp unter dem
Schweizer Durchschnitt. Die Kantone Baselstadt und Genf sind mit -2,3
und -3 die beiden mit Abstand teuersten Kantone. Gemessen an diesen
Zahlen, musste sich ein gesetzlicher Mindestlohn — so man einen solchen
mochte — an den 19 bis 20 Franken der Kantone Tessin und Jura orien-
tieren und nicht am Kanton Genf. Aber braucht es fur einen Mindestlohn
in dieser HOohe im Kanton Schaffhausen Uberhaupt ein Gesetz? Wir ha-
ben lhnen dazu eine Aufstellung Uber die im Kanton Schaffhausen auf-
grund von Gesamtarbeitsvertragen geltenden Mindestlohne auflegen las-



220 Kantonsrat Schaffhausen

sen. Wie Sie dieser Aufstellung entnehmen kdnnen, bewegen sich die im
Kanton Schaffhausen geregelten Mindestlohne etwa in diesem Rahmen.
Die durch Gesamtarbeitsvertrage geregelten Mindestlohne werden zu-
dem, soweit sie allgemeinverbindlich erklart wurden, durch die Paritati-
schen Kommissionen kontrolliert. Vielen durfte sodann nicht bekannt
sein, dass auch die Branchen, die keinem Gesamtarbeitsvertrag haben,
auf die Einhaltung der orts- und branchenublichen Lohne kontrolliert wer-
den. So, wie auslandische Unternehmen, die in der Schweiz Dienstleis-
tungen verrichten, gestitzt auf die bilateralen Vertrage von der Tripartiten
Kommission kontrolliert werden, werden auch die ansassigen Unterneh-
men auf die Einhaltung der orts- und branchentblichen Lohne kontrolliert.
Wurden namlich nur die auslandischen Betriebe kontrolliert, ware dies
eine Diskriminierung. Bei der Frage, welcher Lohn denn orts- und bran-
chenublich ist, wird auf das sogenannte «Zurcher Lohnbuch», eine statis-
tische Lohnerhebung, abgestellt. Stellt die Tripartite Kommission Lohnun-
terbietungen durch auslandische oder Schweizer Unternehmen fest, so
fuhrt sie ein Verstandigungsverfahren auf zukunftige Lohnanpassung
durch. Ich fasse zusammen: In vielen Branchen wurden bereits mittels
Gesamtarbeitsvertrag einvernehmlich die Mindestlohne festgelegt. Ange-
sichts der tiefen Lebenshaltungskosten im Kanton Schaffhausen sind
diese Lohne im Vergleich zu den Mindestlohnen in den Kantonen Tessin
und Jura sicher angemessen. Bei den Branchen ohne Gesamtarbeitsver-
trag wird sodann ebenfalls auf die Einhaltung von statistisch erhobenen
Mindestlohnen, den orts- und branchenublichen Lohnen, geachtet. Des-
halb missbilligt der Regierungsrat auch, wenn sich Unternehmen nicht an
die vereinbarten und referenzierten Lohne des Kantons Schaffhausen
halten. Insgesamt besteht daher nach Auffassung des Regierungsrats
kein Bedarf an einem pauschalen Mindestlohn, der fir alle Branchen
gleich ist und keine Rucksicht auf die branchenspezifischen Unterschiede
nimmt. Der Regierungsrat beantragt Ihnen deshalb, die Motion nicht fir
erheblich zu erklaren.

René Schmidt (GLP): Ich gebe lhnen den Standpunkt der GLP-EVP-
Fraktion bekannt. Der Text wurde von Regula Salathé verfasst, die heute
leider krank ist. Die Mindestlohn-Motion fuhrte zu kontroversen Diskussi-
onen an unserer Fraktionssitzung. Wir alle teilen das Grundanliegen der
Motionare. Arbeit muss gerecht entlohnt werden und zur Finanzierung
des Lebensunterhaltes ausreichen. Das Anliegen jedoch in diese fixe
Form der Motion zu verpacken, kdnnen wir nicht unterstitzen. Diverse
Informationen fehlen und es wird einfach ein Beispiel aus einem Stadt-
kanton in unseren Kanton ubertragen. Es ist nicht ungefahrlich, wenn wir
durch solche Forderungen mit konkreten Zahlen in ein kompliziertes Sys-
tem eingreifen. Der geforderte Mindeststundenlohn von 23 Franken er-
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scheint uns zu hoch. Je hoher ein Mindestlohn angesetzt wird, umso
schwieriger wird es fur diejenigen Personen, welche bereits jetzt schon
Muhe haben, einen Platz auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Jene mit gerin-
ger beruflicher Qualifikation stehen plotzlich im Wettbewerb mit produkti-
veren und besser qualifizierten Arbeitnehmern. Vor allem kleinere Betrie-
be, die finanziell am Limit sind, werden sich gut Uberlegen, welche Ange-
stellten die 23 Franken wert sind und welche nicht. Erleben wir nicht be-
reits jetzt, dass alle moglichen Arbeiten, die durch Maschinen ersetzt
werden kdnnen, nur so lange als Handarbeit bestehen, wie sie wirtschaft-
lich sind. Ich denke konkret an die Vollernter im Rebbau. Es muss ein
sehr grosszugiger, reicher und barmherziger Winzer sein, der 20 Leute
fur 23 Franken arbeiten lasst, wenn er mit einem Vollernter mit einem Be-
schaftigten die gleiche Flache in kurzerer Zeit abernten kann. Was den-
ken wir, passiert mit den Fliessbandarbeiten? Bereits jetzt schon lagern
viele Firmen ihre Arbeiten ins Ausland aus, weil die Lohne hier in der
Schweiz nicht zahlbar sind. Wollen wir, dass Arbeiten, flr die kein erlern-
ter Beruf erforderlich ist, einfach im Ausland getatigt werden? Wie sieht
es mit der interkantonalen Konkurrenzfahigkeit Schaffhauser Unterneh-
mer aus, wenn unsere Nachbarkantone Zurich und Thurgau nicht mitzie-
hen? Auch die aktuelle Problematik des Lohndumpings durch die Prakiti-
kumsvertrage, was vor allem junge Leute betrifft, wirde diese Motion
nicht I6sen. In der Schweiz verdienen 95% mehr als diese 23 Franken.
Die betroffenen 5% sind unter anderem Studierende, die Teilzeitjobs ha-
ben und mit ihrem Gehalt keine Familie ernahren mussen. Der kleine
Rest betrifft vereinzelte Branchen. Wir bevorzugen die Starkung von Ge-
samtarbeitsvertragen gegenutber Mindestlohnen. So werden branchen-
spezifische Eigenheiten sowie regionale Besonderheiten berlcksichtigt.
Es gibt auch Mindestlohn-Modelle bei dem der GAV gestarkt wird.
Schliesst man Gesamtarbeitsvertrage aus dem Mindestlohn aus, besteht
ein Anreiz fir den Arbeitgeber zur Aushandlung eines solchen. So ge-
winnen beide Seiten, denn viele Tieflohnstellen besitzen keinen GAV.
Doch diese Muhe haben sich die Motionare leider nicht gemacht. Nicht
einmal der Ansatz wurde umsetzbar angesetzt. Wenn der Mindestlohn so
hoch definiert ist, besteht die Gefahr, dass Arbeitgeber vermehrt Teilzeit-
vertrage fur die strengeren Zeiten abschliessen, zwar mit dem geforder-
ten Mindestlohn, aber zum Nachteil des Arbeitnehmers. Nach dem Motto,
von Juli bis September brauche ich dich, dann zahle ich die 23 Franken.
Nachher bist du wieder weg. Auch wenn wir mehrheitlich diese Motion
ablehnen, heisst das nicht, dass wir diese Problematik nicht erkennen
oder verharmlosen. Diese Motion ist fur uns zu wenig durchdacht. Die
Forderung ist zu starr und Iasst wenig Spielraum und Flexibilitat zu.
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Patrick Portmann (SP): Um es gleich am Anfang auf den Punkt zu brin-
gen. Der SP-Fraktion ist es ein grosses Anliegen, dass Menschen mit
Erwerbstatigkeit vor Armut geschutzt sind. Zu diesem Zweck liegt das
von uns vorgeschlagene Gesetz einen Mindestlohn fest. Dies ist aus un-
serer Sicht zukunftig unabdingbar. Die Kantone Tessin und Jura haben
einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Wir haben es vorhin gehort.
Mit diesen beiden Kantonen gibt es grosse Parallelen. Beides sind
Grenzkantone. Beide haben Uberdurchschnittlich viele Dienstleistungsbe-
triebe und unterdurchschnittliche Lohne. Zu erwahnen ware dann auch
noch der Kanton Neuenburg, welcher als landlicher Kanton den gesetzli-
chen Mindestlohn mit Unterstitzung von burgerlicher Seite ebenfalls ein-
gefuhrt wurde. Auch dieser Kanton lasst somit eine gewisse Analogie zu.
Unsere Motion beinhaltet sieben verschiedene Gesetzesartikel — Vor-
schlage — und ist damit sehr ausfuhrlich. Es gibt immer mehr Working
Poors in der Schweiz. Menschen, die mit ihnrem Lohn nicht durchkommen
und einen zweiten Job ausfuhren mussen, um ihre Lebenshaltungskosten
stemmen zu konnen. Diese Menschen sind im Tieflohnsektor tatig und
mussen mittelfristig und langfristig mit Armut und Altersarmut kampfen.
Aufgrund dessen ist das Risiko, dass diese Menschen Sozialhilfeleistun-
gen bzw. Erganzungsleistungen beziehen, deutlich erhoht. Diesen Um-
standen konnte man mit unserer Motion entgegenhalten. Im Kanton Neu-
enburg gingen die Ausgaben bei der Sozialhilfe seit der Einfuhrung des
Mindestlohns zusammen mit der Arbeitslosigkeit Ubrigens zurtck. In die-
sem Sinne hoffe ich, dass auch die anderen Fraktionen diesem Anliegen
etwas abgewinnen kdnnen und uns unterstutzen.

Samuel Erb (SVP): Gerne gebe ich lhnen die Stellungnahme der SVP-
EDU-Fraktion zum Gesetz flr einen Mindestlohn bekannt. Wir haben die-
se Motion in der Fraktion nur kurz besprochen. Es bestand kein Funken
Sympathie dieser links-roten Motion gegenuber, die als wirtschaftsfeind-
lich daherkommt, Uber die wir bereits im Mai 2014 eidgendssisch abge-
stimmt haben und ganz klar verworfen haben. Die Motion ist Gift fur die
Berufslehre. Weshalb soll sich ein Achtzehnjahriger noch Gedanken Uber
eine Berufslehre machen, bei einem garantierten Lohn, den er erhalt, oh-
ne sich gross anstrengen zu mussen? Als Beispiel: Wir haben einen Erit-
reer nach langem Ringen bei uns angestellt. Er wird im August fertig. Bei
solch einem Lohn hatte er keine Chance, dass er bei uns weiterarbeiten
kann. Jedes Land, das einen Mindestlohn kennt, hatte ein Tieflohnprob-
lem. Schaffhausen hat kein Tieflohnproblem. Das sagen auch die Ge-
werkschaften — verglichen mit anderen Landern. In allen Landern mit
starken Arbeitsmarktgesetzen bliht die Schwarzarbeit. Ich mdchte die
Motionare fragen: Wo bleibt bei den Schwarzarbeitern der Mitarbeiter-
schutz? Wenn ich diese linken Theorien hore, was die Kontrolle der Ar-
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beitsbedingungen sowie die Datenbekanntgabe und die Verwaltungs-
sanktionen hore, kommt mir die Galle hoch. Was fur einen Kontrollstaat
werden wir hier wiederaufbauen. Fur unsere Fraktion ist ganz klar: Wir
werden diese verwerfliche Motion einstimmig ablehnen.

Lorenz Laich (FDP): Es wird Sie nicht erstaunen, dass die Motion auch
seitens der FDP-Die Mitte-Fraktion nicht auf fruchtbaren Boden gefallen
ist. Ich habe verschiedene Notizen gemacht, die bereits schon erwahnt
worden sind. Insbesondere der Volkswirtschaftsdirektor hat sehr treffend
mit seinen Argumentarien dargelegt, warum diese Motion abgelehnt wer-
den muss. Ich mochte noch etwas zu den Argumentarien von Kantons-
ratskollege Daniel Meyer anfugen: Wenn er auf die Auswlchse zu spre-
chen kommt, sind wir auch da ganz klar der Meinung, dass das schadlich
ist. Aber man muss nicht in den Promillebereich gehen, um dann Argu-
mente zu suchen, warum man fur sich subjektiv ein Problem I6sen muss.
Wenn man die Gegebenheiten im Kanton Schaffhausen betrachtet, er-
kennt man, dass sich die Lohnstrukturen in einem vernunftigen Rahmen
bewegen und wir hier keine Horden von Investmentbankern haben, die
astronomische Lohne verdienen. Ubrigens sind diese Zeiten bei den In-
vestmentbanken auch schon langst vorbei. Ich glaube, die Argumente der
Motionare sind aufgrund dieser Zusammenstellung in sich zusammenge-
brochen, die ich seitens des Volkswirtschaftsdirektors herzlich verdanken
mochte. Dort sieht man, dass grundsatzlich kein Handlungsbedarf be-
steht. Ganz wichtig erscheint mir auch der Punkt hinsichtlich der «Reb-
wummet», den René Schmidt erwahnt hat. Ich kann Ihnen auch Beispiele
von die Spargelernte im Rafzerfeld nennen. Die Probleme heute beste-
hen dort, dass die Leute heute eben Spargeln aus Spanien oder wo auch
immer einkaufen — CO,-Problem lasst grissen bei den Transportkosten —
weil sich der Konsument auf das gunstigste Produkt konzentriert. Wenn
solche Mindestlohnproblematiken hochstilisiert, eingefuhrt werden, wer-
den die einheimischen Produkte noch teurer, was noch mehr dazu fuhrt,
dass auslandische Produkte konsumiert werden. Das ist auch nicht der
Sinn und der Zweck, den wir ja eigentlich — und vor allem die Partei des
linken Spektrums — erreichen mochten. Ich glaube, wir sind hier in einem
vernunftigen Rahmen unterwegs, was die Lohnstruktur in unserem Kan-
ton anbelangt und deswegen ist es vollig Uberflissig, diese Motion als
erheblich zu erklaren.

Matthias Frick (AL): Ein Rauschen ging im vergangenen Jahr durch den
Blatterwald, zumindest durch den rechtsgerichteten: Wirtschaftszeitung
um Wirtschaftszeitung, Handelsblatt und Handelsblatt wurde nicht mude
zu propagieren, dass die eben erfolgte Nobelpreisvergabe nicht als Be-
rechtigung fur die Erhdhung der Mindestlohne herhalten durfe. Was war
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geschehen? Der Wirtschaftsnobelpreis wurde unter anderem an David
Card fur seine wegweisende Forschung zu Arbeitsmarkten verliehen, mit
der er wissenschaftlich fundiert aufzeigen konnte, dass gesetzliche Min-
destlohne keine Jobkiller sind. Dogmatische Annahmen, Uber die staats-
glaubige ebenso wie marktradikale Okonomen jahrzehntelang stritten,
sind empirisch belastbaren, differenzierteren Forschungsergebnissen
gewichen. Mittlerweile ist gut abgesichert, dass die Effekte von Mindest-
lI6hnen auf die Beschaftigung praktisch gleich null sind — ein Ergebnis,
das die lange vorherrschende Meinung Uber den Haufen geworfen hat.
Heute besteht — von wenigen Aullenseitern abgesehen — auch in der
Wirtschaftswissenschaft breiter Konsens daruber, dass Mindestlohne zur
sozialen Stabilisierung der Arbeitsmarkte notwendig sind. Eine behutsa-
me, periodische Anhebung des Mindestlohns kann die Niedriglohne an-
heben, die Einkommensungleichheit reduzieren und die Produktivitat for-
dern, ohne Beschaftigungsverluste zu erzeugen. Wir in Schaffhausen ha-
ben nicht einmal einen Mindestlohn. Bei uns gibt es tatsachlich noch Leu-
te, die fur unter 23 Franken pro Stunde «kruppeln». Ich weiss sogar von
Leuten, die unter 20 Franken verdienen. Die heute diskutierte Motion gibt
Ihnen die Moglichkeit, dies zu andern. Heute Morgen wurde uns wieder
einmal glasklar zu Bewusstsein gebracht, dass die burgerliche Seite an
dieser Situation nichts andern moéchte. Den Burgerlichen ist das Schick-
sal von Niedriglohnempfangern ganz offensichtlich egal. Oder liegt es et-
wa daran, dass sie weiterhin den billigen Einkauf von Arbeitskraft ermog-
lichen wollen? Der Regierungsrat fokussiert seine Kritik auf die Hohe, auf
23 Franken, und meint, mit seinem Verweis auf GAV und Branchenub-
lichkeit konne er die Diskussion erledigen. Da macht er es sich etwas gar
einfach. Der Gesetzgeber regelt die definitive Hohe des Mindestlohns
und die Mehrheiten im Kantonsrat kennen Sie. GAVs gelten nicht fur alle,
Branchenublichkeit muss eingeklagt werden. Auch die Fraktionssprecher
fuhren alle moéglichen Grinde an, auch solche, die spatestens seit der
Vergabe des Nobelpreises im vergangenen Jahr als nicht mehr tauglich
betrachten mussen. Aber den Klimawandel gibt es ja auch nicht. «Der
Mensch ist darauf angewiesen, von seiner Arbeit zu leben, und sein Lohn
muss mindestens so hoch sein, dass er davon existieren kann. Meistens
muss er sogar hoher sein, da es dem Arbeiter sonst nicht moglich ware,
eine Familie zu grinden». Dieses Zitat stammt nicht etwa von mir, von
einem Gewerkschafter oder einem linken Theoretiker, sondern von Adam
Smith. Das ist der mit dem Konzept der «unsichtbaren Hand». Den ken-
nen Sie als marktradikale Ideologen sicher. Es geht bei dieser Motion al-
so um die Frage, wie viel eine Person in der wohlhabenden Schweiz
mindestens verdienen soll und wie viel die Arbeit eines einzelnen Men-
schen im Minimum wert ist. Wir sind der Ansicht, dass in diesem Kanton
kein Lohn unter 23 Franken pro Stunde bezahlt werden soll; weder flr
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Einheimische noch fur Grenzganger. Wir konnen akzeptieren, wenn je-
mand findet, dass 21 oder 22 Franken auch ausreichen. Womit wir ernst-
haft MUhe haben, ist die grundlegende Ablehnung des Mindestlohns. Als
Sekretar der Gewerkschaftsbundes Schaffhausen kann ich lhnen versi-
chern, dass wir dieses Thema auf dem Radar haben, seit ein Kanton
nach dem anderen eine Abstimmung Uber einen Mindestlohn abhalt. In
Basel wurde jungst sogar eine Parlamentsvorlage zum Mindestlohn an-
genommen. Ich hoffe, Sie erkennen die Zeichen der Zeit und ringen sich
mehrheitlich zu dieser Motion durch. Ansonsten wird es friher oder spa-
ter das Stimmvolk tun. Denn eines ist gewiss: Es ist nur noch eine Frage
der Zeit, bis auch im Kanton Schaffhausen der Mindestlohn ankommt.

Walter Hotz (SVP): Wieder einmal haben wir es mit der Null-Risiko-
Mentalitat gewerkschaftlicher Phantasiepolitik zu tun. Die Werte wie un-
ternehmerisches Wagnis, das Streben nach Fortschritt weichen zuneh-
mend einer Vollkasko-Mentalitat. Die sozialistischen linken Kantonsrate
versuchen mit ihrer Motion das Erreichte durch politische Massnahmen
abzusichern. Im ersten Moment scheint es vernunftig zu sein, was die
Motionare mochten: Wer schon viel hat, mochte es naturlich nicht wieder
verlieren. In ihrer Fantasie glauben die Gewerkschafter Meyer, Portmann
und Frick zusammen mit ihren Mitunterzeichnern, man konne jegliche be-
rufliche Ungewissheit und Gefahr mit staatlichen Eingriffen far immer ver-
bannen. Eigenverantwortung, das Erzielen eines Einkommens auf Mark-
ten durch Leistung und Lernbereitschaft wird in den Augen linker Politiker
als unndétige Last empfunden. Alle diese Gewerkschaftsfreunde wun-
schen sich und glauben tatsachlich, dass in Zukunft mit neuen Gesetzen,
wie mit einem Mindestlohn, den Lebensunterhalt und das Vorbeugen ge-
gen Risiken vollstandig dem Kanton und damit den Steuerzahlern abtre-
ten zu kdnnen. Sie haben die naive Vorstellung, der Kanton werde sich
liebevoll, fursorglich und vorausschauend um uns alle kimmern. Von
staatlich finanzierten Einheitskrankenkassen bis hin zum grosszugigen
«bedingungslosen Mindestlohn»: Das sind die utopischen Fantasien lin-
ker Politiker, die von einer neuen Welt der staatlichen Betreuung und des
sorgenfreien Lebens, vollig geschutzt von Risiken, traumen. In ihren Kop-
fen sind gedanklich keine Grenzen gesetzt. Willkommen in der Utopie der
Null-Risiko-Gesellschaft. Was waren die Nebenwirkungen, wenn wir die-
se Motion Uberweisen wurden: Einmal abgesehen davon, dass sich die
Motionare naturlich nicht die Frage stellen, wie und mit welchen Folgen
der Kanton rechnen muss. Wir wiurden wieder eine zusatzliche Schein-
welt schaffen, in der oberflachlich betrachtet alles in Ordnung zu sein
scheint. Doch mit einem garantierten Mindestlohn stellen wir die freie
Wirtschaft in eine «Zombie-Wirtschaftsordnung». Die Blrgerinnen und
Blurger werden zu staatlich willenlosen Menschen erzogen. Die Verkundi-
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gungen der linken Politiker gleichen je langer je mehr einem religidsen
verbissenen Bestreben staatlicher Absicherung. Lehnen Sie diese Motion
ab. Diese Motion verlangt eine Null-Risiko-Gesellschaft.

Josef Wiurms (SVP): Ich spreche aus Sicht der Landwirtschaft zu diesem
Mindestlohn. Die Schweizer Landwirtschaft hat einen Mindestlohn von
3'320 Franken fur ungelernte Leute, die nicht deutsch sprechen. Sie kon-
nen einfach aus dem Ausland kommen und fir diesen Lohn arbeiten. Das
ist kein Problem. Nehmen wir die 23 Franken Stundenlohn. Man darf in
der Landwirtschaft 55 Stunden arbeiten. Das ergibt im Kanton Schaffhau-
sen einen Lohn von ca. 5'060 Franken. Wenn Sie das mochten, haben
Sie keine Biolandwirtschaft im Kanton Schaffhausen mehr. Betriebe, die
viel mit Handarbeit zu tun haben — also Reb-, Gemuse- und Obstbau so-
wie Tierhaltung — werden verschwinden. Ihr fordert mit diesen 23 Franken
direkt eine industrielle Landwirtschaft im Kanton Schaffhausen. Das Re-
giodenken wird weggehen. Dazu habe ich noch eine Frage: Was passiert
eigentlich mit den Leuten, die grenziberschreitend Uber den Kanton hin-
aus arbeiten? Ramsen hat sehr viele deutsche Mitarbeiter. Sie arbeiten in
einer Firma in Ramsen, sind aber nie in Ramsen anwesend. Sie arbeiten
irgendwo in der Schweiz — vor allem Lastwagenchauffeure. Wo sind die-
se unterstellt in welchen Mindestlohn? Ich bitte Sie, diese Motion abzu-
lehnen.

Urs Capaul (GRUNE): Ich habe das verteilte Dokument sehr genau stu-
diert und habe eine Frage an Herrn Regierungsrat Dino Tamagni. Die
Bemerkung betrifft die Zahntechniker. Ausgebildete Zahntechniker: 18.68
Franken, Hilfskrafte im Schreinereigewerbe: 20.20 Franken. Das ist Ver-
haltnisblodsinn — schlicht Verhaltnisblodsinn. Anders kann man es nicht
sagen. Jeder von uns profitiert irgendeinmal von diesen Zahntechnikern
und ich sehe nicht ein, dass diese so wenig verdienen. Nun zur Frage:
Ich habe bei der Aufstellung nichts zu den Pflegenden gefunden. Pfle-
gende sind einerseits oOffentlich Angestellte und dem o&ffentlichen Recht
unterstellt. Es gibt z.B. aber auch Pflegende in privaten Altersheimen.
Wie sieht es dort aus? Was gilt dort? Noch viel schwieriger ist das Thema
«Pflegende in Privathaushalten». Viele aus dem Ostblock: Polen, Un-
garn, Slowakei und so weiter arbeiten zum Teil nicht 55 Stunden — Josef
Wurms — sondern viel langer. Zum Teil sind sie 18 Stunden pro Tag an-
wesend und zum Teil zu sehr mickrigen Lohnen. Wo wird das geregelt?
Ich habe keine Aussage gefunden und ware froh um eine detaillierte
Auskunft.

Marianne Wildberger (AL): Selbstverstandlich sind wir fur einen Min-
destlohn, aber ich mochte noch einen anderen Aspekt miteinbringen. Ich
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bin Uberzeugt, dass wir uns langfristig andere Formen der Existenzsiche-
rung Uberlegen mussen, weil der Mindestlohn nur an das Erwerbsein-
kommen gekoppelt ist. Der grosste Wirtschaftszweig der Care- und Gra-
tisarbeit fallt dabei durch die Maschen. Deshalb braucht es neben einem
Mindestlohn flur jede geleistete Arbeit ein bedingungsloses Grundein-
kommen und eine Arbeitszeitverkurzung. Erst in dieser Kombination ware
dies ein echter gesellschaftlicher Fortschritt. Ich bin schon seit langem mit
der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens beschaftigt — schon
in Hamburg. Ich war vor einigen Jahren an einem internationalen Grund-
einkommenskongress in Basel. Es gibt verschiedene Modelle und Vor-
schlage und es wird mittlerweile europaweit gefordert in Form einer euro-
paischen Burgerinitiative fur ein Grundeinkommen in der gesamten EU.
Derzeit werden Uberall Unterschriften gesammelt. Es gibt auch schon Or-
te, wo das bedingungslose Grundeinkommen umgesetzt wird. Daraus
konnten wir lernen, Fehler vermeiden und es weiterentwickeln. Ich denke,
wir haben auch langfristig keine andere Wahl, die Lebensstandards wie-
der mehr anzugleichen. Immer noch geht die Schere auseinander und wir
mussen fur den Erhalt des sozialen Friedens fur mehr soziale Gerechtig-
keit und auch aus sozial dkologischen Grunden kampfen oder einstehen.
Wussten Sie, dass reiche Menschen im Durchschnitt sechsmal mehr
Energie verbrauchen und damit auch sechsmal mehr COLI-Emissionen
verursachen? So gehort in den Nachrichten von SRF. Es ist eigentlich
auch logisch. Das bedingungslose Grundeinkommen ist verlockend, weil
es einfach gerechter ist und mit viel weniger Burokratie verbunden ist.
Ausserdem ist es auch kosteneinsparend. Ich bin Uberzeugt, dass wir
nicht umhinkommen, Uber andere Modelle der Existenzsicherung aller
Menschen flr die Zukunft nachzudenken und dariber zu diskutieren.
Wabhrscheinlich ist die Zeit immer noch nicht reif fir solche Ideen, aber
sie wird es werden, da bin ich mir ziemlich sicher.

Regierungsrat Dino Tamagni (SVP): Zu Matthias Frick bzw. zum ange-
sprochenen Nobelpreis. Er hat letztlich nicht den Vergleich innerhalb der
Lebenshaltungskosten gemacht. Ich glaube, das musste auch in Betracht
gezogen werden. Man kann wirklich nicht pauschal sagen 23 Franken gilt
fur den Kanton Schaffhausen und 23 Franken gelten fur den Kanton
Genf. Wenn wirklich unterschiedliche Mietzinse und Lebenshaltungskos-
ten bestehen, kann das nicht Uber einen Leist gebrochen werden. Hier
bitte ich, das noch zu scharfen. Zu Urs Capaul: Eine detaillierte Antwort
ware gewunscht. Hierzu musste ich weiter ausholen bzw. tiefer in die Bu-
cher gehen und das kann ich im Moment nicht. Ich bitte um Verstandnis.
Zu den Zahntechnikern: Ich habe ausgefuhrt, dass wir im Kanton Schaff-
hausen wahrscheinlich bei etwa 19, 20 Franken bei den Mindestlohnen
sind, was ja eigentlich mehrheitlich erflllt ist. Wenn es hier um Hilfskrafte
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geht: Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr hier im Kanton Schaffhausen.
Letztendlich wird aber auch wie bei den Pflegenden, die aus dem Aus-
land kommen wurden, wo kein GAV besteht oder kein NAV besteht, auf
das Zurcher Lohnbuch gegriffen und da wurden dann die Vergleiche ge-
macht werden und die wirden dann von der Tripartiten Kommission wie-
derum kontrolliert werden, damit auch diese die vorgegebenen Lohne er-
halten. Das Zurcher Lohnbuch habe ich jetzt nicht zur Hand. Aber da
kann man das wirklich nachsehen und dann stellt man diese Vergleiche
her. Ich glaube, die Sicherstellung mit der Tripartiten Kommission ist ge-
geben. Das waren jetzt die Antworten. Mehr war eigentlich nicht und
sonst musste ich wirklich tiefer in die Bucher gehen, um Auskunft geben
zu kdnnen. Aber letztendlich ist es wirklich so: Mit dieser Aufstellung kann
mehrheitlich gezeigt werden, dass wir die 19, 20 Franken einhalten und
dann stellt sich die Frage, ob es dann wirklich einen Mindestlohn braucht,
wenn ja schon alles erfullt wird.

Tim Bucher (GLP): Ich mochte gerne ein paar personliche Gedanken zur
Motion teilen, welche auch in unserer Fraktion aufgekommen sind. Per-
sonlich bin ich etwas enttauscht vom Vorgehen der Motionare. Der Min-
destlohn ist eine langjahrige politische Forderung der linken Politikerinnen
und Politiker weltweit und wird immer wieder diskutiert. Nichtsdestotrotz
ist diese Forderung in unserem Saal wie auch in der Schaffhauser Bevol-
kerung nicht mehrheitsfahig. Selbst ich, mit meiner eher kurzen Zeit in
diesem Rat, wage das Abstimmungsergebnis schon zu kennen. Doch
dieser allgemein bekannte Zustand scheint den Motionaren nicht in die
Motionserstellung miteingeschlossen zu sein. Wir fuhren hier nun wieder
einfach eine lange Diskussion, ohne nur einen einzigen Schritt weiterzu-
kommen. Das finde ich schade. Als Amtstragerinnen und Amtstrager soll-
ten wir uns doch mit der Lésungsfindung beschaftigen, anstatt Grund-
satzdiskussionen zu fihren. Egal, ob man die Einflhrung eines Mindest-
lohns beflrwortet oder nicht, ist die Gesamtproblematik durchaus wichtig.
Bedingungen zu schaffen und Massnahmen zu beschliessen, die Men-
schen in Tieflohnstellen unterstutzen und ihre Situation verbessern, ist
ein fundamentales Ziel unseres Rates. Doch bekanntlich fuhren viele
Wege nach Rom und so ist auch der Mindestlohn bei weitem nicht unser
einziges Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. So frage ich mich, wes-
halb man nicht von dieser nicht mehrheitsfahigen Motion abgesehen hat
und einen vielversprechenderen Vorstoss oder mindestens Formulierung
gewahlt hat. Ich, wie auch viele in meiner Fraktion, waren gerne bereit
gewesen, dieses Thema ganzheitlich anzupacken und Uber verschiedene
Ldsungen zu diskutieren. Aber fur ein solches Vorhaben ist dieser Vor-
stoss leider ungeeignet. Nicht nur, weil nicht mehrheitsfahig ist, sondern
weil uns auch einfach die Informationen fehlen, was fur regionale Auswir-
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kungen ein Mindestlohn hat und welche regionalen Gegebenheiten wir
berucksichtigen mussen. Ein grundsatzliches Postulat Uber mogliche
Massnahmen ware wohl die bessere Wahl gewesen. Das Postulat Uber
den Quereinstieg von Pflegenden und das Postulat uber die Familiener-
ganzungsleistungen seien als Beispiel genannt. Auch wenn man unbe-
dingt einen Mindestlohn erlassen mochte, hatte es umsetzbarere Varian-
ten gegeben. Aber leider hat man sich diese Mihe nicht gemacht. Man
hatte sich zumindest mit dem beschlossenen parlamentarischen Gegen-
vorschlag von Baselstadt befassen kdénnen. Dann wirden wir hier nun
uber einen umsetzbaren Mindestlohn von 21 Franken diskutieren. In der
Begrindung gabe es weit wichtigere Ausnahmeregelungen, z.B. Land-
wirtschaft, Lehrlinge etc. Auch ist in diesem Gegenvorschlag eine wun-
schenswerte Starkung des GAV enthalten, was ich und viele meiner
Fraktionskollegen einem Mindestlohn klar vorziehen. Insgesamt sollte
mein Votum kein personlicher oder politischer Affront sein, sondern viel-
mehr ein Aufruf zu weniger ldeologie, mehr Detailarbeit und mehr politi-
sche Uberparteiliche Zusammenarbeit.

Lorenz Laich (FDP): Zu Matthias Frick, der fast schon martialisch hier
vorne gestanden ist und vorgeworfen hat, wir hatten die Zeichen der Zeit
nicht erkannt. Wenn wir jetzt sehen, was in Kiew zwei Flugstunden von
uns Ostlich passiert, glaube ich, dass auf der linken Seite in gewisser
Hinsicht die Zeichen erkannt werden sollten, wenn es darum geht, um
den Schutz der Schweizer Bevolkerung mit einer leistungsfahigen Armee
zu gewabhrleisten. Ich habe gedacht, dass das das grosse Gelachter
ergibt. Das ist immer so. Man sagt immer, man soll tolerant sein und an-
dere Meinungen anhoren. Wenn man dann andere Meinungen hort, wird
man mit Gelachter abgekanzelt. Das ist dann eben die Toleranz. Dann zu
den Nobelpreistragern. Es ist richtig, der Nobelpreistrager hat diese Ana-
lyse gemacht und kommt zum Schluss: Hatte er fokussiert die Schweiz
betrachtet, hatte er gesagt, dass wir Schweizer auf einem hohen Niveau
leben. Da hatte er gar keine Arbeit schreiben mussen. Es tangiert nam-
lich meist Entwicklungs- und Schwellenlander, die davon betroffen sind.
Dann noch zu Frau Kantonsratin Marianne Wildberger. Stichwort Arbeits-
zeitzeitverkurzung. Ganz kurz ein Anschauungsbeispiel. Betrachten Sie
Frankreich mit der Arbeitslosenquote und einer 35-Stunden-Woche. Ich
kenne jemanden, der in Frankreich arbeitet. Er sagt, dass er auch eine
35-Stundenwoche habe, aber grundsatzlich arbeite er gerne und mochte
eigentlich gerne mehr arbeiten. Aber er kann nicht arbeiten. Auch das
sind dann die Facetten, die es gibt.

Arnold Isliker (SVP): Ich weiss nicht, ob wir in zwei Jahren, wenn das so
weitergeht, wie Lorenz Laich vorhin erwahnt hat, was im Osten passiert,
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ob wir auch noch uber Mindestlohne diskutieren werden. Existenzsiche-
rung wurde vorgebracht. Das ist von den Arbeitnehmenden. Aber die Ar-
beithehmenden sind auf die Arbeitgeber angewiesen. Wer hat denn die
Existenz gesichert fur die Unternehmung? Wenn die Existenz der Unter-
nehmer nicht gesichert ist, hat es auch keine Existenzsicherung fur die
Arbeitnehmenden. Was passiert in den nachsten zwei Jahren, wenn sich
Energieknappheit abzeichnet? Das ist die zentrale Frage. Wenn Knapp-
heit an Nahrungsmittel herrschen wird, werden wir dann auch noch Uber
diese Dinge diskutieren? Das frage ich mich und dann habe ich noch eine
andere Frage. Karin Keller-Sutter hat als Prasidentin die letzte Woche
gesagt, dass die Fluchtenden, die jetzt eintreffen, sofort arbeiten kdnnen
und wie sollen diese dann entlohnt werden? Ich habe z.B. eine Familie
bei uns einquartiert; zwei Frauen und Kinder. Wie sollen die Kinder be-
treut werden, wenn die Frauen arbeiten gehen? Wo sollen die Frauen Ar-
beit finden, wenn sie kein Wort deutsch sprechen?

Hansueli Graf (SVP Agro): Herzlichen Dank an René Schmidt bzw. Re-
gula Salathé fur das wichtige Beispiel der Traubenlese. In der Praxis ist
es so, dass nicht der Mindestlohn, sondern oft die Verfugbarkeit der Ern-
tehelfer der Schwachpunkt sind. Vor allem beim weissen Gewachs ist die
Erntelogistik in den frihen kihlen Morgenstunden sehr wichtig, um die
Qualitat zu sichern. Diese Motion bringt uns hier nicht weiter, ist nicht
zielfUhrend und daher abzulehnen.

Patrick Portmann (SP): Ich mochte noch zu zwei Voten etwas sagen.
Zum einen zum Votum von Walter Hotz. Walter Hotz hat gesagt, wir sei-
en irgendwelchen Spinner und mit unseren Anliegen utopisch unterwegs.
Wir sprechen heute Morgen uber Personen, die armutsgefahrdet sind. Ich
gehe davon aus, dass im Kantonsrat niemand armutsgefahrdet ist. Aber
es gibt einfach Menschen in diesem Land, die sind es. Da muss man sich
uberlegen, was es fir Moglichkeiten gibt. Vielleicht ist es zugegeben nicht
optimal, wenn man Vorstosse aus anderen Kantonen adaptiert. Aber ich
versuche noch ab und an Uber den Tellerrand hinauszuschauen — auch in
andere Kantone. Wenn es so utopisch ist, wie Sie sagen, weshalb gibt es
dann in anderen Kantonen, in Grenzkantonen, einen Mindestlohn? Zu
Tim Bucher muss ich sagen: sehr spannend, was du vorhin ausgefuhrt
hast. Der Vorstoss von Regula Salathé war tatsachlich sehr gut. Aber
weisst du was? Die SP resp. ich mit der Volksmotion ein Jahr zuvor, habe
dieselben Themen angesprochen, welche wir an der letzten Ratssitzung
besprochen haben. Sie hat eine Mehrheit gefunden. Sie war in der
Volksmotion verpackt mit einer Einmalzulage. Es war exakt dasselbe An-
liegen. Es ist manchmal einfach die Gunst der Stunde, die nicht vorhan-
den ist. Aber die Bereitschaft von unserer Seite fur die Zusammenarbeit
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ist auf jeden Fall hier. Wenn du das Anliegen weiterhin mochtest, kannst
du ein Postulat machen. Dann unterstutze ich dich gerne. Aber es ist na-
turlich Sinn eines Vorstosses, dass man ein Anliegen hineingibt und dann
hat man die Moglichkeit Uber Motion, Uber die Gesetzesartikel zu spre-
chen und hatte auch die Moglichkeit, uber einen Mindestlohn bei 21
Franken zu sprechen. Wir sind mit einer Maximalforderung gekommen.
Das ist so, das war im Kanton Baselstadt genau dasselbe. Das Anliegen
einfach auch mit dem Hintergrund, dass es Menschen gibt, die armutsge-
fahrdet auch im Kanton Schaffhausen sind.

Arnold Isliker (SVP): Ich stelle den Ordnungsantrag, die Diskussion ab-
zubrechen und abzustimmen. Ich glaube, die Meinungen sind gemacht
und eine weitere Diskussion erubrigt sich. Wir haben noch andere Ge-
schafte, die auch erledigt werden sollten und wenn wir dann nicht noch-
mals Nachmittagssitzungen einschalten wollen, sollten wir vorwartsma-
chen.

Daniel Meyer (SP): Ich glaube, als Motionar gebuhrt es mir, ebenfalls
noch Stellung zu denen vereinzelt vorgebrachten Themen nehmen zu
durfen.

Kantonsratsprasident Stefan Lacher (SP): Nein, Herr Kantonsrat Da-
niel Meyer, Sie konnen zum Ordnungsantrag sprechen und sonst nicht.

Daniel Meyer (SP): Das ist meine Begrindung und deshalb bitte ich Sie,
diesen Ordnungsantrag abzulehnen, sodass auch ich noch die Mdglich-
keit erhalte, zu den vorgebrachten Punkten eine Stellungnahme abzuge-
ben.

Matthias Frick (AL): Geschatzter Herr Kollege Kantonsrat Arnold Isliker:
Ich personlich habe nicht den Eindruck, dass die Diskussion am Ausufern
ist. Meiner Einschatzung nach hat sich die Diskussion bereits erschopft,
den vor allem die rechte Seite will nicht mitdiskutieren. In solch einem
Fall, bei solch einer Diskussion die Diskussion einfach abzuwurgen, finde
ich personlich politisch gesehen stillos. Ich mdchte Sie daher bitten, die-
sen Ordnungsantrag abzulehnen.

Abstimmung Ordnungsantrag

Der Ordnungsantrag von Arnold Isliker auf Abbruch der Beratung
wird mit 29 : 27 Stimmen abgelehnt.
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Hannes Knapp (AL): Ich mochte kurz Kollege Lorenz Laich ansprechen,
der zu Recht gesagt hat, dass Gelachter bei einem Votum nicht geht.
Aber ich mochte dich bitten, dich gerne bei der eigenen Nase zu nehmen.
Zwischenrufe konnen wirklich alle hier unterlassen. Die kann man einfach
nicht gebrauchen. Zum anderen Punkt: Ich mochte vor der Instrumentali-
sierung des Kriegs im Osten, der vor allem grosses Leid hervorbringt,
warnen. Diesen nun fir Aufristungsplane zu instrumentalisieren, geht
einfach nicht an. Diese Diskussion muss gefuhrt werden, aber nicht unter
diesen Umstanden, wenn irgendwelche Emotionen im Saal vorherrschen.

Matthias Freivogel (SP): Ich danke lhnen, dass ich noch kurz etwas sa-
gen darf. Etwas ist mir aufgefallen. Es ist mehrfach gesagt worden, mit
einem Hinweis auf Baselstadt bzw. andere Kantone, dass hier jetzt 23
Franken verlangt werden. Es ist unabdingbar, dass sie einen Mindestlohn
erhalten sollten und ich moéchte den Motionaren empfehlen, den Betrag
auf 21 Franken festzulegen. Weshalb? 21 Franken wurde von der Mehr-
heit des Volkes des Kantons Baselstadt gutgeheissen. Sie in diesem Saal
konnen nicht sagen, wir seien Exoten, wenn wir dasselbe tun mochten.
Ich bitte Sie deshalb, sich zu Uberlegen, ob wir nicht der Regierung die-
sen Auftrag geben sollten, uns eine Vorlage in diesem Sinne vorzulegen,
die im Kanton Baselstadt mehrheitsfahig gewesen ist. Deshalb ersuche
ich die Motionare, das abzuandern.

Andreas Schnetzler (EDU): Der Vergleich, dass sich eine Lehre lohnen
muss, fand ich eines der gewichtigsten Argumente, welches ich bei der
Vorbereitung gar nicht bedacht habe. Aber das ist wirklich so. Welches
Lohnniveau verwendet man bei einer gelernten Person, wenn eine unge-
lernte Person einen zu hohen Lohn hat? Dann kommen wir zur Frage:
Sind wir bereit, schlussendlich den Preis dafir zu bezahlen? Josef
Wulrms hat die Lebensmittelproduktion erwahnt. Es ist aber auch der Be-
reich Lebensmittelverkauf und Lebensmittelverarbeitung, wo wir nicht bei
besonders hohen Lohnen sind. Das weiss ich von meinen eigenen Kin-
dern. Aber wir sind ein Grenzkanton und ich frage Sie: Sind wir wirklich
bereit, so viel fur unsere Lebensmittel oder im Gastronomiebetrieb zu be-
zahlen, wenn die Schere zum grenznahen Ausland noch mehr aufgeht?
Die Umsatzzahlen bei den Detaillisten sind Uber die Pandemie gestiegen.
Aber das ist wegen den Grenzauflagen. Das hat diesen Hintergrund.
Wenn wir das aber jetzt so Uberweisen wurden — selbst bei 21 Franken —
wurde das eine starke Verteuerung der Lebensmittel geben. Ob wir wirk-
lich bereit sind, in der Schweiz einzukaufen, habe ich meine Zweifel. Ich
mochte diesen Rat zuruckerinnern. Wir haben einmal an die Mitarbeiten-
den ProCity-Gutscheine gesprochen. Es wurde von der einen Seite kriti-
siert, dass man mit dem Geld nicht im Ausland einkaufen kann und das
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fanden sie nicht richtig. Das kann man im Protokoll nachlesen. Das hatte
mich damals sehr gestort, dass wir quasi besser Geld Uberweisen sollen,
statt einen ProCity-Gutschein mit dem Argument vom Auslandeinkauf.
Wir mussen uns bewusst sein: Um die Konkurrenzfahigkeit unserer De-
taillisten — gerade im Lebensmittelbereich — zu behalten, mussen wir mit
Bedacht vorgehen. Sonst ist die Realitat, dass wir unsere Dorfladen noch
ganz verlieren und dann halt alle in den Laden im grenznahen Ausland
einkaufen. Das kann ja nicht unser Ziel vom Kanton Schaffhausen sein.

Regierungsrat Dino Tamagni (SVP): Matthias Freivogel hat nochmals
etwas angesprochen wegen den 21 Franken. Hierzu muss ich nochmals
entgegnen. Ich versuchte auszufuhren, dass wir uns aufgrund der Le-
benshaltungskosten im Kanton Schaffhausen eher auf die Kantone Tes-
sin, Jura, Waadt und Neuenburg abstutzen mussten. Das waren dann
drei Kantone von funf, die es haben, die dann wesentlich tiefer waren.
Also wir waren dann bei 19 oder 20 Franken. Das habe ich versucht auf-
zuzeigen, weil die Lebenshaltungskosten hier im Kanton Schaffhausen
am viertgunstigsten sind. Wenn wir Baselstadt betrachten, ist das an ei-
nem ganz anderen Ort. Dort betragen die Wohnungsmieten schon we-
sentlich mehr als hier in Schaffhausen. Man kann das nicht einfach aus-
blenden. Deshalb kann man nicht einfach sagen, wir wollen hier 21 oder
23 Franken. Das musste meines Erachtens serioser abgeklart werden.
Ich versuchte hier anhand von Recherchen aufzuzeigen, dass wir mit 19
bis 20 Franken an einem richtigen Ort waren.

René Schmidt (GLP): Mich hat das Votum von Matthias Frick etwas her-
ausgefordert. Er angekundigt, dass die Sache weitergeht und dass er
weitere Wege in der gleichen Richtung sucht. Da mochte ich einfach er-
innern, dass das staatliche Festlegen von Lohnen nicht die beste Losung
ist. Besser sind massgeschneiderte Losungen, die auf einer Einigung der
Sozialpartner beruht. Da bist du ja an vorderster Front und Uber solche
verfugt die Schweiz gllicklicherweise in Form von Gesamtarbeitsvertra-
gen. In diesen filigranen, austarierten Vertragswerken werden nicht nur
die Lohne geregelt, sondern auch Arbeitszeit und Ferien sowie Gesund-
heits- und Kundigungsschutz. Wenn nun kantonale Mindestsalare einge-
fuhrt werden, besteht die Gefahr, dass die in den Gesamtarbeitsvertragen
verankerte Lohnuntergrenzen plotzlich keine Gultigkeit mehr haben. In
einigen Branchen wurde damit das ganze Vertragswerk bedroht werden
und aus dem Lot geraten. Deshalb braucht es Augenmass, wenn man die
Losung mit dem Mindestlohn einbiegen mochte, sehr vorsichtig und vor
allem nicht Ubertreiben. Dies noch als Hinweis zu moglichen weiteren
Vorstossen.
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Bruno Miller (SP): Es wurde von mehreren Rednern erwahnt, wo der
Anreiz fur Lehrlinge ware, gegenuber denen, die keine Lehre machen bei
der Lohnfrage. In den allermeisten Gesamtarbeitsvertragen ist geregelt,
dass ungelernte Hilfskrafte mindestens Lohn X und Ausgebildete mindes-
tens Lohn Y haben; egal in welcher Branche es Gesamtarbeitsvertrage
gibt, dass eine Ausbildung auch bessere Lohnmoglichkeiten ermoglicht.
Der Anreiz in der alltaglichen Realitat ist gegeben und es wird kaum je-
mand in Versuchung kommen, bewusst keine Ausbildung zu machen,
nur, weil er in diesem Moment einen vermeintlich gesicherten Lohn hat.
Urs Capaul hat zu Recht angesprochen: Es gibt Bereiche, wo Uberhaupt
keine Regelungen bestehen und an René Schmidt: Selbstverstandlich
werden wesentliche Teile der Wirtschaft Uber Gesamtarbeitsvertrage ge-
regelt. Es gibt aber Grauzonen, wo keine Regelungen bestehen und teil-
weise katastrophale Arbeitsbedingungen herrschen. Wenn Sie dem ge-
recht werden wollen, spricht das fur einen Mindestlohn. Noch zur Argu-
mentation der besonderen Situation in der Landwirtschaft. An diejenigen,
die sich um die Landwirtschaft sorgen. Sie haben in verschiedenen Ge-
setzeswerken vorgesorgt. Es gibt das bauerliche Vermogen, es gibt Son-
derregelungen, wenn es um Steuern geht — extrem viele Regelungen,
was die Landwirtschaft betrifft. Ich halte den Regierungsrat fur fahig, bei
einem entsprechenden Gesetz auch die Bedurfnisse der Landwirtschaft
zu berucksichtigen. Sonst haben Sie dann in der Kommission noch ge-
nugend Moglichkeiten, auch dort aktiv Einfluss zu nehmen. Also lhre Inte-
ressen konnen Sie durchaus vertreten, ohne dass Sie das grundlegende
Anliegen unbedingt torpedieren.

Daniel Meyer (SP): Es sind einige Repliken eingegangen. Ich versuche
mich daher kurz zu fassen, um den Anliegen derjenigen gerecht zu wer-
den, die die Diskussion verkurzen wollten. Zum Regierungsrat mochte ich
einfach sagen: Wir hatten auch mit der Zahl 21 einfahren kdnnen und Sie
hatten Argumente gesucht, weshalb auch 21 Uberhoht sei. Ich glaube,
das Ziel einer politischen Diskussion ist eben gerade, dass man Uber sol-
che Zahlen diskutiert. Diese 23 kommen nicht irgendwo her, das ist letzt-
lich der Betrag, den die UNIA fordert, wenn es darum geht, dass jemand,
der 100% arbeitet, 4'000 Franken im Monat fur seine Arbeit erhalt. Ich
glaube, in diesem Rahmen betrachtet, ist diese Zahl absolut begrindbar.
Dass es fur Schaffhausen vielleicht Ausnahmen braucht, die so nicht vor-
gesehen waren, kann eine Kommission die notige Weisheit aufbringen,
das so zu andern. Ich glaube, es geht wirklich um einen Grundsatzent-
scheid und das Argument, dass es ja bereits erfullt sei und es darum
nicht braucht, lasse ich hier nicht gelten. Sie kdnnten das umkehren und
es ware genau so richtig. Es geht eben genau um jene, die hier zwischen
den Maschen durchfallen. Es geht um jene, die nicht in diesem Papier
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abgebildet werden. Wenn man sich den Lohn erstreiten muss, ist das
doch einfach nicht richtig. Bedenken Sie: Wenn Sie Kommissionen und
Gerichte beschaftigen, verursachen Sie auch Kosten und diese sind be-
stimmt dummer investiert, als wenn Sie den Leuten von Beginn an den
gerechten Lohn bezahlen. Zu René Schmidt mochte ich noch sagen,
dass gegen technologischen Wandel kein Kraut gewachsen ist. Es nutzt
also nichts, Heimatschutz zu betreiben, wenn Erntemaschinen kluger
werden. Ich glaube, sonst mussten wir jetzt eine Turnhalle voll Wagner
beschaftigen, die noch Holzrader bauen. Das ist auch nicht wirklich sinn-
voll. Diese Diskussion sollte man besser vermeiden. Ich lasse aber
selbstverstandlich gelten, dass es bei den Erntehelfern, fur die Landwirt-
schaft eine schwierige Situation ist. Aber ich kenne auch keinen barm-
herzigen Winzer, der seine Saisonniers uber den Winter hindurch anstellt,
nur damit sie das Jahr uber von ihrem Lohn leben konnen. Tim Bucher
mochte ich sagen: Die Lehrlinge sind abgebildet. Das ist in § 3 explizit
erwahnt und zu Samuel Erb wegen den Lehrlingen: Es ist vollig klar, dass
Abschlusse es ermoglichen, Aufstieg zu gewahrleisten. Wenn Sie ohne
Abschlusse in ein Berufsleben einsteigen, haben Sie es schwieriger. Das
ist erwiesen. Als ehemaliger Sozialreferent von Hallau weiss ich aber, wie
schwierig es ist, fur Leute ohne Abschluss ihr Leben zu bestreiten. In die-
sem Sinne mochte ich schliessen mit dem Anderungsantrag von Matthias
Freivogel. Wir Motionare sind gerne bereit, diese Zahl auf 21 Franken
abzuandern. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Diskussion weitergeht
und es ist wichtig, dass man einen Mindestlohn hat und ob das 23 oder
21 Franken ist; es geht um den Grundsatz und wenn der Teuerungsaus-
gleich daflur dabei ist, glaube ich, konnen wir mit einem solchen Gesetz
weiterfahren und es kommt gut.

Abstimmung

Die Motion Nr. 2021/10 von Daniel Meyer und Patrick Portmann vom
14. Juni 2021 mit dem Titel «Gesetz fur einen Mindestlohn» wird mit
35 : 21 Stimmen nicht erheblich erklart. — Das Geschaft ist erledigt.

*

2. Motion Nr. 2021/11 von Stefan Lacher vom 14. Juni 2021 mit
dem Titel «Coronahilfe fiir armutsgefahrdete Personen».

Schriftliche Begriindung: Der Kanton St. Gallen hat im Friihling 2021 fir
Privatpersonen, die durch die Pandemie direkt oder indirekt voriiberge-
hend auf finanzielle Unterstiitzung angewiesen sind, eine ,Coronabhilfe”
installiert (vgl. www.coronabhilfe.sg.ch). Die SP-Fraktion hat dies (iber-
zeugt, weshalb wir vorschlagen, dies bei uns in dhnlicher Weise még-



236 Kantonsrat Schaffhausen

lichst bald ebenfalls zu tun. Der Kanton St. Gallen stellt dafiir 5 Millionen
bereit; der SP-Fraktion schwebt vor, flir unseren Kanton im Bereich von
einer halben bis maximal einer Million Franken dafiir einsetzen (SG hat
ca. 505’000 Einwohner; SH (Ende 2020) knapp 84'000), was der Kan-
tonsrat in eigener Kompetenz beschliessen kann (vgl. Art. 33 Abs. I lit. d)
KV). Untersuchungen anfangs 2021 im Kanton St. Gallen haben aufge-
zeigt und wurden in der ab Mitte April 2021 laufenden Umsetzung bereits
bestétigt, dass aufgrund der Corona-Pandemie Préventions- und Stabili-
sierungsmassnahmen fiir armutsgeféhrdete Personen und Familien not-
wendig und wichtig sind. Die Mittel sollen ergénzend zu den bestehenden
Realstrukturen diejenigen Personen erreichen, die bislang aus eigener
Kraft ihr Leben einigermassen bestreiten konnten, sogenannte «working
poor», und nun durch die Pandemie direkt oder indirekt voriibergehend
auf Unterstlitzung angewiesen sind, um sich (iber Wasser halten zu kén-
nen. Es soll verhindert werden, dass Personen, die bisher ihren Lebens-
bedarf mit ihren Einnahmen decken konnten, notwendige Ausgaben nicht
mehr leisten kbnnen, Schulden aufbauen miissen oder mit dem Verlust
von Versicherungsschutz oder der Wohnung bedroht werden. Die mit der
Motion verlangte Coronabhilfe ist somit als préventive Massnahme fiir ar-
mutsgeféhrdete Personen zu verstehen. Ziel ist, voriibergehende private
finanzielle Notlagen abzufedern, um langfristige Konsequenzen von (ein-
zig) coronabedingten Einkommenseinbussen zu vermeiden. Viele Men-
schen mit tiefem Einkommen schafften es vor der Corona-Pandemie
zwar, ihren laufenden Lebensbedarf zu decken, waren aber oftmals kaum
in der Lage, Geld anzusparen und Rlickstellungen zu bilden. Wenn nun
aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen diese
Menschen nur noch 80% verdienen/ namentlich bei Kurzarbeit (bis Ein-
kommen von 3'470 immerhin zwar 100%), bzw. sonstwie weniger oder
gar kein Einkommen (etwa bei Arbeit auf Abruf) erzielen, kénnen sie (vo-
riibergehend) einen Teil ihrer monatlichen Ausgaben nicht mehr selbst
decken. Zuerst bleiben oftmals Krankenkassenprémien, Alimentenzah-
lungen, Steuern und/oder ausserordentliche Rechnungen unbezahit. Die
in der Motion geforderte Coronahilfe soll kein Parallelsvstem zur Sozial-
hilfe oder eine modifizierte Sozialhilfe installieren: Adressatinnen und Ad-
ressaten, Anspruchsvoraussetzungen, Rlickzahlungsverpflichtung, Integ-
rationsauftrag sowie beteiligte Stellen wéren unterschiedlich. Wer An-
spruch auf Sozialhilfe hat, soll nicht durch die Coronahilfe unterstiitzt
werden. Diese wére im praventiven Sinne vorgelagert und wirde nur eine
klar beschrénkte vortibergehende Unterstiitzung darstellen, um die finan-
ziell schwierige Situation wéhrend der Pandemie zu (berbriicken und
langfristige Folgen der Einkommenseinbussen zu vermeiden. Welche An-
laufstelle fiir die Betroffenen im Kanton Schaffhausen gewéhlt werden
soll, kénnte die Regierung bei Uberweisung der Motion mit den Gemein-
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den absprechen. Im Kanton St. Gallen wurden niederschwellige Anlauf-
stellen einbezogen, wie beispielsweise das Rote Kreuz oder die Catritas.
Die Gesuchstellung kénnte - wie in St. Gallen - (einzig) durch Ausfiillen
eines Internetformulars erfolgen, wobei insbesondere die in Schaffhausen
(bestehende) Budgetberatung des Roten Kreuzes behilflich sein kbnnte.
Es mdsste also nicht gleich ein aufwéndiges Sozialhilfeverfahren in Gang
gesetzt werden. Ausschlaggebend wére stets, dass die Notlage in direk-
tem Zusammenhang mit der Pandemie entstanden ist. Mit der in der Mo-
tion geforderten Coronabhilfe wiirden die Betroffenen finanziell auch nicht
bessergestellt; es handelt sich einzig um ein Auffangen finanzieller LU-
cken aufgrund der Coronakrise, wie es auch bei Harteféllen fiir die KMU's
sowie flr Kulturschaffende installiert worden ist. Beriicksichtigt wiirden
nur vortibergehende finanzielle Notlagen von Privatpersonen. Die (verein-
fachte) Berechnung der Beitrdge kénnte - wie im Kanton St, Gallen - indli-
viduell bzw. einzelfallméssig in Anlehnung an die Berechnung der Ergén-
zungsleitungen zur AHV/IV vorgenommen werden und die Beitrdge wé-
ren zu deckeln (SG: maximal CHF 10'000 pro Haushalt).

Kantonsratsprasident Stefan Lacher (SP): Meine Motion weist mittler-
weile einen gewissen Reifegrad auf, nachdem die Mehrheit in diesem Rat
den Vorstoss im letzten Sommer als nicht dringlich eingestuft hatte. Nun
sind Zeit und Pandemie-Wellen ins Land gegangen. Der Bundesrat konn-
te mittlerweile die Corona-Massnahmen beinahe vollstandig aufheben.
Ich denke, daruber sind wir alle froh. Von Corona waren wir alle betroffen,
wenn auch nicht im gleichen Ausmass. Gerade die wirtschaftliche Betrof-
fenheit war und ist sehr ungleich verteilt. Es ist mittlerweile ein Fakt, dass
gerade Haushalte mit geringen Einkommen zu den wirtschaftlichen Ver-
lierern der Pandemie zahlen, wahrend Vermogende diesbezuglich wenig
betroffen waren oder sogar als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Der
wirtschaftliche Aspekt der Pandemie ist zudem noch nicht ausgestanden.
Bis heute unterstutzen wir Unternehmen. Diese Hilfe ist nach wie vor
mehr als legitim, wenn Unternehmen diese Unterstutzung in Anspruch
nehmen mussen, denn so bleiben Arbeitsplatze erhalten, das hat sich ja
gezeigt. Allerdings sind auch heute nicht nur Unternehmungen, sondern
auch die Menschen in unserem Kanton finanziell von Corona betroffen.
Die Arbeitslosenquote ist nach wie vor hoher als vor der Pandemie. Aber
auch wer seine Stelle wahrend der Pandemie nicht verloren hatte und
«nur» von Kurzarbeit betroffen war oder Arbeit auf Abruf nicht mehr aus-
fuhren konnte, musste Einkommenseinbussen hinnehmen. Wer bereits
vor der Krise mit wenig Einkommen gelebt hat — beispielsweise in der
Reinigungsbranche oder im Gastrogewerbe tatige Personen — hat die
grossten Einbussen erlitten. Im dimmsten Fall rutschen so Arbeitstatige
unter das Existenzminimum und konnten ihren Lebensunterhalt nicht
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mehr vollumfanglich bestreiten, obwohl sie arbeitstatig waren. Falls Uber-
haupt vorhanden, waren die eigenen finanziellen Reserven schnell auf-
gebraucht oder sogar Schulden angehauft worden, um Rechnungen zu
bezahlen. Dass sich die wirtschaftlichen Folgen fur die Menschen im
Kanton mit dem Ende der gesundheitlichen Massnahmen in Luft auflo-
sen, erwartet hoffentlich niemand. Das ware eine etwas gar naive Vor-
stellung. Finanzielle Einbussen haben langerfristige Konsequenzen. Ar-
mut lasst sich nicht einfach mit einem Freudentag aus der Welt schaffen.
Fur die vom «wirtschaftlichen Long Covid-Betroffenen» braucht es zu-
satzliche Unterstlitzungsmassnahmen. Sonst wird ein Teil der Betroffe-
nen in den kommenden Jahren auf Sozialhilfe angewiesen sein. Das
wurde den Kanton ein Mehrfaches davon kosten, als wenn wir jetzt aktiv
werden. Der von mir geforderte Weg zur Unterstutzung hat ja bekannter-
massen der Kanton St. Gallen bereits eingeschlagen. Auch dort wurde
erkannt, dass das Abflachen der Pandemie nicht das Ende bei den wirt-
schaftlichen Folgen bedeutet. Die Massnahmen werden auch im Jahr
2022 fortgefuhrt. Die Erfahrung der Regierung im Kanton St. Gallen zeigt,
dass die Massnahmen nach wie vor in Anspruch genommen werden. In
vielen Fallen konnte dadurch ein Abgleiten in die Sozialhilfe unburokra-
tisch verhindert werden; besonders bei Familien mit Kindern. Sie machen
rund die Halfte der Gesuchstellenden aus. Hier zeigt sich auch: Die von
mir geforderte Unterstltzung erfolgt nicht mit der berGUhmten Giesskanne,
sondern sehr gezielt, sozusagen mit einer Pipette genau abgestimmt auf
jene, welche sie notig haben. Weshalb gerade auch die gezielte Unter-
stitzung von Familien wichtig ist, hat uns Linda De Ventura an der letzten
Sitzung aufgezeigt. Armut ist vererbbar. Es ist mittlerweile erwiesen, dass
Kinder und Jugendliche, welche in prekaren finanziellen Verhaltnissen
aufwachsen, in ihrer persdnlichen, schulischen und beruflichen Entwick-
lung beeintrachtigt sind und werden. Im jungen Erwachsenenalter sind
sie zudem oft selbst armutsgefahrdet und im spateren Leben ebenfalls
uberproportional haufig auf Sozialhilfe angewiesen. Auch das sind Kosten
und menschliche Schicksale, welche der Kanton heute durch proaktives
Handeln verhindern konnte. Zu guter Letzt mochte ich auch nochmals
darauf hinweisen: Diese Unterstutzung macht auch fur die Schaffhauser
Wirtschaft Sinn. Das Geld, welches wir Betroffenen zukommen lassen,
wird auch wieder hier im Kanton fur den Lebensunterhalt ausgegeben. Im
besten Fall reicht es auch einmal wieder fur ein Nachtessen in der loka-
len Beiz. Das ist Wirtschaftsforderung im besten Sinne. Leisten konnen
wir uns die Unterstltzung. Ich meine, ich zitiere Kollege Heydecker, wenn
ich sage, dass der Kanton im Geld schwimmt. Deshalb lagen im letzten
Jahr auch spurbare steuerliche Entlastungen fur die Vermdgenden und
den Mittelstand im Kanton drin. Jetzt ware es an uns, auch geringverdie-
nende Pandemiebetroffene im Kanton gezielt zu unterstutzen. Ich bitte
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um die Unterstutzung meines Vorstosses. Da ich das Ansinnen an sich
ausserst wichtig finde, ware ich auch bereit, meinen Vorstoss in ein Pos-
tulat umzuwandeln. Je nach Diskussionsverlauf ware ich auch bereit, ei-
ne temporare Befristung miteinfliessen zu lassen.

Regierungsrat Martin Kessler (FDP): Als Stellvertreter von Regierungs-
rat Walter Vogelsanger, der heute nicht anwesend sein kann, lese ich
Ihnen die Stellungnahme der Regierung vor. Der Motionar verweist in
seiner Begrundung insbesondere auf eine entsprechende Regelung im
Kanton St. Gallen, welche mit einer Verordnung des Regierungsrats im
Frahjahr 2021, in Vollzug seit dem 15. April 2021, geschaffen wurde. Die-
ser Erlass regelt gemass Art. 1 der Verordnung einerseits ein Angebot
von Sozialberatung und andererseits die Ausrichtung von Unterstut-
zungsbeitragen an Bedurftige im Zusammenhang mit der Covid19-
Epidemie. Es soll damit der Abmilderung der sozialen Folgen der Co-
vid19-Epidemie fur Personen mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen dienen,
welche aufgrund von Massnahmen in Zusammenhang mit der Covid19-
Epidemie erhebliche Einkommensbussen hinnehmen mussten und
dadurch ihren taglichen Lebensbedarf nicht mehr bestreiten konnen. Die
Covid19-Epidemie hat viele Personen und Bereiche unseres Lebens hart
getroffen. Der Bund und der Kanton Schaffhausen haben in wirtschaftli-
cher Hinsicht allerdings auch viel unternommen, um die finanziellen Aus-
wirkungen dieser Krise grossmehrheitlich abfedern zu kénnen. So wur-
den die bestehenden Instrumente «Kurzarbeit» und «Erwerbsersatz
(EO)» deutlich ausgebaut. Personen mit einem tiefen Einkommen bis
3'070 Franken werden bei Kurzarbeit beispielsweise zu 100% entscha-
digt. Zudem konnten und konnen viele Unternehmen Hartefallentschadi-
gungen des Kantons Schaffhausen erhalten und so etwas entlasteter
durch die Krise kommen, was auch deren Mitarbeitenden zugute kam
und teilweise noch immer kommt. Das Anliegen des Motionars mag seine
Berechtigung haben, wenn man auf die letzten beiden Jahre zurtckblickt.
Daflr hatte auch die Regierung durchaus Sympathien gehabt. In der ak-
tuellen Situation hingegen ist es schwierig abzuschatzen, wie viele Per-
sonen unter den doch engen Voraussetzungen, insbesondere die vo-
ribergehende Betroffenheit durch die Corona-Epidemie, noch von einer
solchen Regelung profitieren konnten. Durch die weitgehenden Aufhe-
bungen fast aller Corona-Massnahmen gibt es aktuell keinen Wirtschafts-
zweig mehr, welcher wesentliche Einschrankungen erfahren muss. So
sind denn auch kaum noch Arbeithnehmende von Kurzarbeit betroffen. Die
Arbeitslosenzahlen sinken und auch bei den neuen Antragen auf Arbeits-
losenentschadigung und Hartefall-Entschadigungen ist ein markanter
Ruckgang festzustellen. Bisher konnten fur den Kanton Schaffhausen
noch keine konkreten Zahlen eruiert werden. So kann auch nicht abge-
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schatzt werden, welche Kosten im Kanton Schaffhausen durch die Schaf-
fung eines vom Motionar verlangten Instrumentes entstehen wurden. Ein
Blick auf den Kanton St. Gallen zeigt aber, dass der Effekt der Massnah-
me nicht den Erwartungen entsprach und selbst wahrend den akuten Co-
vid-Monaten in keinem Verhaltnis zum Aufwand stand. Die Umsetzung
einer solchen Regelung ist zudem mit Herausforderungen verbunden, sei
dies bei der klaren Definition der anspruchsberechtigten Personen oder in
praktischer Hinsicht bei der Abwicklung der Verfahren. Noch nicht in die
Fragestellung einbezogen wurden die Gemeinden, welche im Bereich der
Sozialhilfe eine zentrale Rolle einnehmen. Die vom Motionar vorgebrach-
te St. Galler-Losung ubertragt denn auch den Grossteil der Aufgaben den
Gemeinden. Bei Erheblicherklarung der Motion mussten also die Ge-
meinden eng in die Ausarbeitung miteinbezogen werden. Der Regie-
rungsrat hat zusammenfassend zwar durchaus Sympathien fur das An-
liegen des Motionars, sieht aufgrund der vom Bund und vom Kanton be-
reits ergriffenen Massnahmen, den stark verbesserten Rahmenbedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt durch die Lockerung der Corona-
Massnahmen jedoch keinen Handlungsbedarf. Dem gegenuber steht ein
hoher Initial- und Prozessaufwand. Der Nutzen eines solchen Instruments
bleibt damit zumindest fraglich, sowohl jetzt, als auch bei einer mdglichen
erneuten Verscharfung der Lage mit neuen Massnahmen, was wir ja alle
nicht hoffen. Aus den erwahnten Grunden beantragt der Regierungsrat
lhnen, die Motion fur nicht erheblich zu erklaren.

Theresia Derksen (Die Mitte): Die FDP-Die Mitte-Fraktion stellt fest,
dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie bezuglich Sozialhilfe mi-
nim sind. Dies wird auch durch eine Ende November erschienene Studie
bestatigt. Gemass einem Monitoring der SKOS (Schweizerische Konfe-
renz flr Sozialhilfe) lagen Ende Januar 2022 gesamtschweizerisch die
Fallzahlen in allen Regionen unter dem Niveau des Durchschnittsmonats
2019. Die Zahl der Personen, die von der Sozialhilfe unterstitzt werden,
ist weitgehend stabil geblieben; dies, obwohl wahrscheinlich Personen
mit tieferen Einkommen haufiger in Kurzarbeit und seltener in Homeoffice
tatig waren. Zuzuschreiben ist dies wohl zu grossen Teilen den umfas-
senden Hilfeleistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden. Auch im
Kanton Schaffhausen haben wir diesbezuglich Anstrengungen unter-
nommen. Wir haben z.B. eine Steuervorlage angenommen, die Versiche-
rungsabzuge erhoht und wir haben auch Anstrengungen unternommen in
Sachen Hartefallentschadigungen. Allgemein wird festgestellt, dass die
Fallzahlen in der Sozialhilfe entgegen den Beflrchtungen wahrend der
Pandemie nicht gestiegen sind. Das Problem ist, mit und ohne Corona,
wohl eher, dass sich die Arbeitswelt mit der Digitalisierung und Automati-
sierung stark verandert hat. Repetitive Arbeiten werden automatisiert und
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es gibt immer weniger Nischen, in denen sich nicht hochqualifizierte Per-
sonen mit ihren Talenten einbringen konnen. Unserer Meinung nach wur-
de die vorliegende Motion fur wenige Einzelfalle einen grossen burokrati-
schen Aufwand und eine Gesetzesreform benotigen. Wir vertrauen da-
rauf, dass das Sozialversicherungsamt — wenn notig — eine pragmatische
Losung fur die wenigen Falle findet. Aber — wie gesagt — die Sozialhilfe-
gesuche wegen Corona scheinen nicht spurbar zugenommen zu haben.
Inzwischen hat sich die Situation geandert. Das Grdbste, was die Pan-
demie betrifft, scheint Uberstanden und die Stellenangebote haben zuge-
nommen. Denken Sie z.B. an die Gastronomie. Wie sich die aktuelle ge-
opolitische Lage auswirken wird, bleibt abzuwarten — dies hat aber nichts
mehr mit Corona zu tun. Die FDP-Die Mitte-Fraktion wird gegen die
Uberweisung der Motion stimmen, denn sie wiirde einen grossen biiro-
kratischen Aufwand fur wenige Falle bedeuten und so, wie sie uns vor-
liegt, ist sie auch nicht mehr aktuell.

René Schmidt (GLP): Die GLP-EVP-Fraktion hat die Motion «Coronahil-
fe fur armutsgefahrdete Personen» eingehend beraten und kann das so-
ziale Anliegen grundsatzlich nachvollziehen. Corona hat fur einen bedeu-
tenden Teil der Bevolkerung neben gesundheitlichen Auswirkungen auch
wirtschaftliche Folgen. Viele Menschen hatten finanzielle Einbussen zu
erleiden. Diese wurden jedoch fur die grosse Mehrheit der Betroffenen
durch die Instrumente der Arbeitslosenversicherung (Kurzarbeitsentscha-
digung oder Arbeitslosentaggelder), den Erwerbsersatz und durch weite-
re Hilfsprogramme von Bund, Kantonen und Gemeinden mindestens teil-
weise abgefedert. Wer sich bereits vor der Corona-Krise nahe beim Exis-
tenzminimum befand und sich mit knappen finanziellen Mitteln durch-
kampfen musste, ist durch die Krise oft in eine akute Notsituation gera-
ten. Im Jahr 2020 lag die Armutsgefahrdungsgrenze gemass SECO flr
einen Einpersonenhaushalt bei 30'072 Franken Einkommen pro Jahr.
15.4% der Bevdlkerung der Schweiz oder mehr als jede sechste Person
ist von Armut bedroht. Die Armutsgefahrdung ist stark von der familiaren
Situation abhangig. Menschen in prekaren Einkommensverhaltnissen lit-
ten und leiden besonders unter den finanziellen Folgen der Corona-Krise.
Wie der Motionar aufzeigt, richtete der Kanton St. Gallen zusatzlich zu
den bereits bestehenden Unterstutzungsmassnahmen an Personen, die
besonders stark von der Krise betroffen sind und trotz umfassendem
Hilfsprogramm von Bund und Kanton ihre Ausgaben nicht decken kon-
nen, eine sogenannte «Corona-Hilfe» ein. Ziel ist die Uberbriickung von
Notsituationen. Wer Sozialhilfe in Anspruch nimmt, erhalt keine Corona-
hilfe. Die Einfuhrung dieser Massnahme wird nun fur den Kanton Schaff-
hausen vorgeschlagen. Dabei bleiben viele Fragen offen. Zunachst stellt
sich die Frage, wie vorubergehend notleidende Personen fair und umfas-
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send eruiert werden konnen und welche Kriterien Voraussetzung sind,
damit eine Coronahilfe gesprochen werden kann. Zweitens: Wer ist fur
die Beratung und Entgegennahme von Unterstutzungsgesuchen zustan-
dig? Zur Linderung von Notlagen musste zeithah gehandelt werden. Drit-
tens: Welche Betrage konnten gesprochen werden? Viertens: Hat das
Thema durch die zeitliche Verzogerung der Motionsbehandlung nicht an
Relevanz verloren? Es ware mussig, auf diese Fragen Antworten zu su-
chen. Wir sind zum Normalbetrieb zurickgekehrt. Die Motion ist gut ge-
meint, aber das Thema ist Uberholt. Die GLP-EVP-Fraktion wird diese
Motion nicht erheblich erklaren.

Iren Eichenberger (GRUNE): Um es diplomatisch zu sagen: Die St. Gal-
ler waren wahrend der Coronapandemie wohl nicht gerade die Muster-
knaben. Aber wenn dieser Kanton vor einem Jahr schon frihzeitig ein
absehbares Folgeproblem von Covid19 erkannte und handelte, ist er uns
eine Nasenlange voraus. Mit der neugeschaffenen Corona-Hilfe fur vo-
rubergehende finanzielle Unterstutzung, rammte St. Gallen einen retten-
den Haltegriff in den Felsen, der Absturzgefahrdete gerade noch vor dem
definitiven Fall in die Tiefe bewahrt. Er handelt damit nach dem gleichen
Praventionsprinzip wie der Bund, der 2020 in Zusammenhang mit Corona
einen Anstieg der Sozialleistungen von 11% in Kauf nahm. Zu diesen
Leistungen gehdren z.B. 10.8 Mia. Franken Mehrausgaben fur Kurzarbeit
oder 2.2 Mia. Franken Erwerbsausfallentschadigung fur Selbststandige.
Nicht im Bundeskonzept aber sind jene, die schon immer nichts hatten:
Menschen in prekaren Arbeitsverhaltnissen, die mit ihren Familien von
der Hand in den Mund leben, aber sich immer knapp Uber Wasser halten
konnten. Genau diese Gruppe von Menschen, die um jeden Job froh
sind, wurde es wirtschaftlich und psychisch besonders hart treffen, wenn
ihr bisher erfolgreiche Uberlebenskampf umsonst gewesen wére. Sie und
ihre Kinder sollen nicht leer ausgehen, wenn der Staat flr alle anderen
Hilfe bereitstellt. Wohlverstanden: Ich spreche nicht von Leuten, die noch
ein Hauschen haben oder die noch ein paar 1'000 Franken auf der Bank
haben. Das ist in diesen Situationen Uberhaupt nicht der Fall. Eine einma-
lige Unterstutzung in einer Notlage kann die Klippe uberwinden. Umge-
kehrt konnte der Fall in die Sozialhilfe ihre Energie und je nachdem auch
ihre Gesundheit definitiv brechen. Der Weg zurtck in den Arbeitsmarkt ist
danach nur schwer wieder zu schaffen. Mit fast prophetischer Hellsicht
haben die Motionare vorhergesehen, was Ende 2021 Tatsache war. Mit
einem Anstieg von Plus 8.1% Sozialhilfebezlugerinnen ist die Stadt
Schaffhausen ein Ausreisser vor allen anderen Vergleichsstadten. Dabei
weiss man, dass rund ein Viertel der Sozialhilfeempfangerinnen berufsta-
tige Working Poor sind; Menschen ohne kostendeckenden Lohn. Bei
Working Poor haben 80% Kurzarbeitsentschadigung in den letzten Tagen
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des Monats zu einem leeren Kuhlschrank gefuhrt. Also naturlich nicht die,
die Sozialhilfe erhielten, sondern bei denen, die sich selber Uber Wasser
halten. Die Winterhilfe musste darum ihre Ausgaben 2021 fiir Uberle-
benshilfe oder Rechnungen ausser Budget von wenigen Franken ver-
doppeln. Damit hat sie etliche vor dem Gang zum Sozialamt bewahrt. Wir
haben allen Grund, auch flr diese Gruppe von Covid-Verlierern und Ar-
mutsgefahrdeten Hilfe zu schaffen, um ihre Fitness und ihre Selbstandig-
keit zu bewahren. Das notige «Munz» dazu hat der Kanton im Portemon-
naie. Darum kurz und klar: stimmen Sie der Motion zu und glauben Sie
nicht, dass alle Gefahr einfach gebannt ist. Das Problem ist namlich ge-
nau der Absturz. Wenn der jetzt passiert und die Leute einmal in der So-
zialhilfe sind, ist die Gefahr sehr gross, dass sie dort bleiben und das ist
doch nicht in unserem Interesse. Der Betrag, der hier notig ist, um zu hel-
fen — davon bin ich Uberzeugt — halt sich in tiefen Grenzen und mindes-
tens diesen Versuch sollten wir machen.

Lukas Bringolf (JSVP): Ich kann es kurz machen. Wir haben die Motion
in der Fraktion diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass unser
Kanton in den letzten Monaten Einiges getan hat, um den Burger zu ent-
lasten. In der momentanen Situation, wo die Massnahmen grosstenteils
aufgehoben worden sind, sehen wir nicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt
noch eine solche Motion tiberwiesen werden soll. Aufgrund dieser Uber-
legungen lehnt die SVP-EDU-Fraktion die Motion ab.

Matthias Freivogel (SP): Ich Uberrasche Sie naturlich nicht, wenn ich
Ihnen empfehle, diese Motion zu Uberweisen. Ich mochte auf ein paar
Argumente eingehen, die heute gefallen sind und nicht zutreffend sind.
Die Regierung hat gesagt, dass sie durchaus Sympathien gehabt hatte,
aber es sei jetzt gewissermassen zu spat. Gewisse Sympathien gehabt,
meine Damen und Herren, liebe Regierung, wieso haben Sie das nicht
gesagt, als es darum ging, diesen Vorstoss fir dringlich zu erklaren? Da
hatten Sie ja sagen kdnnen, Sie hatten durchaus Sympathien, beraten
Sie das bitte. Sie haben geschwiegen. Das kommt heute mit einem zyni-
schen Touch daher. Wir mussen jetzt auf der sachlichen Ebene bleiben.
Was ist diese sachliche Ebene? Erstens: Sie haben immer davon ge-
sprochen, dass der Kanton viel getan habe; Hartefallentschadigungen
und so weiter und so fort. Die waren nicht fur Einzelpersonen. Das war
fur die Betriebe gedacht — zu Recht naturlich — damit sich diese Betriebe
uber Wasser halten konnten, damit sie Lohne auszahlen oder tUberhaupt
den Betrieb quasi stillgelegt haben konnten, bis es wieder zu laufen be-
ginnt. Die Arbeitnehmenden erhielten Kurzarbeitsentschadigungen und
wie gross waren diese? 70 oder 80% des nicht eben grossen Lohnes und
dann wird es eng. Wenn Sie nur noch 80% haben von dem, was gerade
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noch reicht, reicht es eben nicht mehr. In den Schaffhauser Nachrichten
hatte es am 24. Februar 2022 eine sehr aufschlussreiche Darstellung,
wie es damit steht: Fur 19.8% der Bevolkerung sind keine unerwarteten
Ausgaben moglich. Genau um diese jetzt vorwiegend 19.8% geht es.
Wenn diese Personen nur noch 80% des Einkommens haben, konnen
sie Uberraschende Rechnungen nicht bezahlen und was passiert dann?
Sie gehen oder sie sind jetzt gegangen, weil sie nicht in die Sozialhilfe
gehen wollten, zu Bekannten, zu Instituten, zu fragwurdigen Personen,
die Kredite fur hohe Zinsen geben und jetzt mussen sie das abstottern
und irgendwann geht das dann auch nicht mehr. Beispiel Gastgewerbe:
diverse Leute in der Kurzarbeit. Was ist ein wesentlicher Bestandteil im
Gastgewerbe eines Angestellten bzw. einer Angestellten? Das Trinkgeld.
Das Trinkgeld erhalten sie nicht durch Leistungen ersetzt, die der Kanton
ausgeschuttet hat. Jetzt wird es eng. Und was haben wir vorgeschlagen?
Eine Uberbriickungshilfe, keinen burokratischen Aufwand, keine Sozial-
hilfe, sondern vorher. Was haben wir vorgeschlagen? Eine Absprache mit
den Gemeinden, aber wir haben gesagt, das Rote Kreuz, die Budgetbe-
ratungsstelle dort, die Caritas, konnte das machen. Jetzt kommt der Clou.
Die Regierung hat das namlich gemerkt — schon im letzten Jahr. Ja, Frau
Finanzministerin: Sie haben es sogar gemerkt und Sie haben es auch
geschrieben in ihrem Oktoberbrief. Sie haben namlich gesagt, das sei
doch toll. 80'000 Franken mehr fur den Verein Rotes Kreuz betreffend
Covid19-bedingten Mehraufwand bei Beratungen der Fachstelle fur
Schuldenfragen und Budgetberatung. Bravo. Aber jetzt fehlt die Nummer
zwei dazu. Es muss Geld bereitstehen, diese unburokratische Budgethilfe
zu realisieren mit kleinen Betragen, mit 1000 Franken, um etwas zu
uberbricken, eine Rechnung, die sie nicht mehr bezahlen kdnnen, ohne
ein Sozialhilfeverfahren in Gang zu setzen, ohne dass jemand sich in
diese stigmatisierende Position begeben muss, weil sie schon jahrelang
gekampft hat, dass sie nicht in die Sozialhilfe gehen muss. Aber das Geld
fehlt, die rechtliche Grundlage fehlt und die Regierung sagt jetzt, dass sie
schon Sympathien gehabt habe. Diese Bemerkung ist heute nicht ange-
zeigt. Wenn Sie sagen, Kollege René Schmidt, es gebe viele offene Fra-
gen: so viele sind es nicht. Der Kanton St. Gallen macht es vor. Wir ha-
ben ja das dort abgekupfert, wie man es machen konnte. Dann kdnnen
Sie doch nicht sagen, es gebe viele offene Fragen. Es ware ja gerade die
Aufgabe der Regierung, unburokratisch Vorschlage zu machen, wie man
das losen konnte. Stichwort Rotes Kreuz — erster Anfang ware getan ge-
wesen. Hier mit erhdhtem Aufwand zu kommen, ist deplatziert. Man muss
mit den Gemeinden nur absprechen, wie kdnnte man das von ihnen vor-
lagern, damit sie nicht zum Handkuss kommen mit vermehrtem Aufwand.
Von dem her ist es hochste Zeit, dass wir es tun. Es ist immer noch Be-
darf da, denn es wurden wahrscheinlich Schulden gemacht von diesen
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Leuten, die nur noch Kurzarbeit hatten, die kein Trinkgeld mehr hatten im
Gastgewerbe. Diese hatten sich irgendwie sonst geholfen mit Krediten,
mit Darlehen, mit Borgen bei Verwandten, was sie zurlckzahlen mussen.
Jetzt sind wir gefragt und ich bitte Sie, unburokratisch den Weg freizuma-
chen, damit wir hier etwas machen konnen, was dringend notig ist.

Regierungsrat Dino Tamagni (SVP): Vielleicht muss ich trotzdem noch
etwas dazu sagen, auch wenn ich nicht zustandig bin. Ich mochte noch-
mals die Zahl von 33 Mio. Franken in den Raum stellen, die wir ausbe-
zahlt haben — nicht nur an Unternehmungen, sondern auch Einzelbetrie-
ben, Einzelunternehmern und Kulturschaffenden. Diese 33 Mio. Franken
haben naturlich den Betrieben geholfen, die 80% Kurzarbeit nicht nur
ausbezahlt haben, sondern in den meisten Fallen dann auch 100% an die
Arbeitnehmenden ausbezahlt haben. Logisch, das Trinkgeld fehlt dann.
Aber meist ist es ja dann auch so, dass das Trinkgeld in eine gemeinsa-
me Kasse fliesst und dann aufgeteilt wird, aber das naturlich auch nicht
nachgewiesen werden kann. Hier wird es also auch schwierig festzustel-
len, wie viel das es ist. Wenn aber solche wirklich in Not geraten, sind die
Anlaufstellen die sozialen Dienste der Gemeinden und wir stehen ja im
Austausch mit den Gemeinden. Wir haben keine Ruckmeldung erhalten,
dass ein Problem besteht. Logisch gibt es sicher vereinzelte Falle, die
Schwierigkeiten haben. Wir haben im Kanton Schaffhausen sehr viele gut
eingerichtete soziale Dienste und wenn diese Personen dahin kommen,
wage ich zu behaupten, dass denen geholfen wird und dann braucht es
nicht noch einen zusatzlichen Apparat wie das Rote Kreuz, das noch zu-
satzlich Aufgaben Ubernehmen muss im Bereich der Auszahlungen sol-
cher Betrage. Da mussen letztendlich diese Personen hingehen, fur wel-
che wir diese Amter eingerichtet haben. Sonst sind diese meiner Ansicht
nach Uberfliissig. Ich bin der festen Uberzeugung, dass die sozialen
Dienste gentigend Spielraum haben, hier auch etwas zusatzlich auszu-
zahlen und letztendlich wird dann auch der Kanton belastet. Wir haben
aber auch vom Kanton St. Gallen die Zahlen erhalten. Hier ist die Inan-
spruchnahme von diesem Geld an einem sehr tiefen Ort. Umgewalzt auf
den Kanton Schaffhausen ware das verschwindend klein.

Franziska Brenn (SP): Ich muss jetzt doch noch zu den Sozialdiensten
in den Gemeinden und zu den Sozialhilferichtlinien etwas sagen. Es ist ja
so, das wissen wir von den Gesetzesrevisionen der |V-Revision und der
Arbeitslosengesetzrevision, dass die Auswirkungen erst zwei Jahre spa-
ter spurbar sind. Eine Person darf sich erst bei der Sozialhilfe melden,
wenn sie die Arbeitslosenentschadigung und die Arbeitslosenhilfe voll
ausgeschopft hat und wenn das Vermdgen bis 2'000 Franken aufge-
braucht ist. Demnach kommen sie mit einer grossen Verzogerung und
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das ergibt immer ein falsches Bild, weil die Personen von heute leiden
heute, auch wenn sie erst in eineinhalb Jahren Anspruch auf Sozialhilfe
haben. Deshalb ist die Sozialhilfe kein Kriterium zu bewerten, ob es Men-
schen gibt, die diese Unterstutzung dringend bendtigen wirden.

Iren Eichenberger (GRUNE): Ich muss Franziska Brenn Recht geben:
Die Sozialhilfe ist nicht das Kriterium, weil sie wirklich etwas verzdgert
ihre Zahlen ausweist. Was doch offensichtlich ist, ist eben die private Hil-
fe. Diese hat Dino Tamagni angesprochen und gesagt, die Leute sollen
sich dorthin wenden. Das ist zwar wunderbar, dass es diese private Hilfe
gibt, aber sie ist privat, weil sie sich eben auch privat finanzieren muss.
Ich nehme an, viele von lhnen bezahlen auch regelmassig und jedes Jahr
an alle diese Vereine ihre Mitgliederbeitrage. Sie brauchen Spenden. Sie
sind darauf angewiesen und das Ganze kann nur funktionieren, wenn So-
lidaritat von der Bevolkerung da ist. Ich will das nicht verunglimpfen oder
sagen, wir hatten die falsche Schiene. Aber wir kdnnen nicht Aufgaben,
die offensichtlich die Offentlichkeit angehen, einfach an private Organisa-
tionen verweisen. Diese Menschen gehoren zu unserer Gesellschaft.
Was sich auch sagen muss: Es ist schon, wenn der Kanton 80'000 Fran-
ken an das Rote Kreuz, an die Budgetberatung bezahlt. Aber ich weiss
von Menschen, die diese Budgetberatung in Anspruch genommen haben.
Das ist eben traurig. Dann wird das Budget diskutiert und dann ist die
Feststellung, damit kommen Sie auf keinen grinen Zweig und es braucht
jetzt eine Schuldensanierung. Aber wenn man die Hilfe der Budgetbera-
tung in Anspruch nehmen will fur diese Schuldensanierung, dauert das
sehr lange. Das ist arbeitsaufwendig und die beste Schuldenberatung
kann nicht so viele Falle bearbeiten und darum sind nicht alle Probleme
einfach mit der guten Beratung geldst.

Kantonsratsprasident Stefan Lacher (SP): Ich kann mich nach den
ausfuhrlichen Voten von Matthias Freivogel und Iren Eichenberger kirzer
fassen als gedacht. Was ich schon sagen muss: Wenn von der GLP bis
zur SVP kritisiert oder aufgeworfen wird, das Thema sei jetzt erledigt,
machen Sie es sich schon etwas gar einfach. Ich glaube, das lasst sich
aus dem Elfenbeinturm der finanziellen Abgesichertheit naturlich einfach
sagen. Iren Eichenberger hat sehr gut aufgezeigt, wer davon betroffen ist.
Das sind nicht viele Menschen in unserem Kanton, aber es gibt doch
Menschen in unserem Kanton, die betroffen sind. Regierungsrat Martin
Kessler hat zu Beginn aufgezeigt, dass es grossmehrheitlich funktioniert;
das Netz, das wir zur Abfederung der Corona-Auswirkungen wirtschaftli-
cher Natur aufgebaut haben. Grossmehrheitlich funktioniert dieses
Schutznetz — aber nicht vollstandig. Gerade diese Menschen, die von
Iren Eichenberger dargestellt wurden, fallen durch das Netz und es ware
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jetzt an uns, dieses Netz zu schliessen. Ich habe die Kritik, z.B. von René
Schmidt aufgenommen, das noch gewisse Details zu klaren sind, das be-
fUrchtet wird, auch von Seiten der Regierung oder von Seiten SVP, dass
es hier einen grosseren Initialaufwand gibt, wenn ich das jetzt mit einer
Motion durchziehe. Ich habe angekindigt, dass ich das mit einer Um-
wandlung in ein Postulat aufgreifen mdchte. Ich werde dies tun, damit die
Regierung die Moglichkeit hat, ein wenig zielgerichteter oder aufwandsfo-
kussierter zu agieren und diesen Aufwand reduzieren kann. Ich traue der
Regierung zu, dass sie das kann und werde deshalb das Postulat um-
wandeln und zwar folgendermassen. Ich lese lhnen das kurz vor, damit
bei der Abstimmung Klar ist, Uber was Sie abstimmen: «Der Regierungs-
rat wird eingeladen, so schnell wie moglich zu prifen und unkomplizierte
(evtl. auch befristet gultige) Regelungsvorschlage zu unterbreiten, wie fur
armutsgefahrdete Personen, die keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben,
zielgerichtet unburokratisch und rasch finanzielle Notlagen abgefedert
werden konnen, die durch coronabedingte, vorubergehende Einkom-
menseinbussen entstanden sind bzw. entstehen konnen; dies mit dem
Ziel, existenzgefahrdende Schuldsituationen und ein Abrutschen in die
Sozialhilfe zu verhinderny.

Abstimmung

Die Motion Nr. 2021/11 bzw. der in ein Postulat umgewandelte Vor-
stoss von Stefan Lacher vom 14. Juni 2021 mit dem Titel «Corona-
hilfe fir armutsgefahrdete Personen» wird mit 33 : 21 Stimmen nicht
erheblich erklart. — Das Geschaft ist erledigt.

*

3. Motion Nr. 2021/12 von Peter Scheck und Matthias Freivogel
vom 5. Juli 2021 mit dem Titel «Neue, zeitgemasse Regelungen
fur die Archivierung - der Kanton Schaffhausen gibt sich ein Ar-
chivgesetzy.

Schriftliche Begriindung: Im Kanton Schaffhausen existiert lediglich eine
Archivverordnung des Regierungsrats aus dem Jahr 1994 (SHR
172.301). Sie widerspricht in ihrer Absolutheit beziiglich Sperrfristen dem
Offentlichkeitsprinzip und wurde letztmals per 01.01.2020 (rudimenté&r)
angepasst (elektronische Langzeitarchivierung), ansonsten erscheint sie
weitgehend veraltet. Fast alle Kantone haben ein modernes Archivge-
setz, weshalb es notwendig erscheint, auch im Kanton Schaffhausen
zeitgeméasse sowie zukunftsgerichtete Regelungen auf Gesetzesstufe
einzufiihren.
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Peter Scheck (SVP): In der Hoffnung, dass wenigstens ein Vorstoss
heute (iberwiesen wird, unterbreite ich Ihnen meine Uberlegungen fir ein
Archivgesetz. Wenn Sie an ein Archivgesetz denken, kommt vielen von
Ihnen wahrscheinlich das Gahnen. Man denkt an irgendwelche weltfrem-
den Wesen, die mit Armelschonern und dicken Brillenglasern hinter ver-
staubten Aktenbergen sitzen und daruber briten. Dem ist naturlich nicht
so. Das werden Sie rasch merken. Es geht hier um unsere Grundrechte.
Zur Sache: Bis heute gibt es im Kanton Schaffhausen kein Archivgesetz,
wie in praktisch allen anderen Kantonen. Die Grundlage fur die Archivie-
rung bilden einerseits das Organisationsgesetz, eine Uberaus veraltete
Archivverordnung aus dem Jahre 1994 sowie eine Verordnung uber die
Gemeindearchive. Die Frage stellt sich im ersten Moment, weshalb ei-
gentlich ein Gesetz. In der Kantonsverfassung, Art. 50 heisst es: «Alle
wichtigen Rechtssatze sind in der Form des Gesetzes zu erlassen».
Wichtige Rechtssatze sind gemass unserer Verfassung in unserem Fall,
wenn es jetzt eben um ein Archivgesetz geht, der Zugang zu Informatio-
nen, der Schutz von schutzenswerten Personendaten sowie die Ver-
pflichtung des Kantons zur Archivierung. Das steht in der Verfassung.
Nach der Verfassung brauchen diese Rechtssatze also ein Gesetz. Nun
die Frage: Wie wiurde das geldst? Im Organisationsgesetz, unter rom. Il,
«Information und Akteneinsicht», wird der Versuch unternommen, einen
Artikel zu schaffen, damit der Verfassung auf diese Art Genuge getan
werden soll. Art. 8 des Organisationsgesetzes regelt in groben Zlugen die
Handhabung des Offentlichkeitsprinzips. In Abs. 1 wird z.B. festgehalten:
«Jede Person hat ein Recht auf Einsicht in amtliche Akten, soweit nicht
uberwiegende offentliche und private Interessen entgegenstehen. Der
weitergehende Schutz von Personendaten nach Massgabe der besonde-
ren Gesetzgebung bleibt vorbehalten». Es folgt eine Reihe von besonde-
ren Bestimmungen und Abs. 3 gibt vor: «Diese Einschrankungen fur die
Information der Offentlichkeit und die Gewahrung der Einsicht in amtliche
Akten beziehen sich nur auf den schutzwtrdigen Teil eines Dokuments
oder einer Auskunft und gelten nur solange, als das uberwiegende Inte-
resse an der Geheimhaltung besteht». Etwas lapidar steht dann unter Art.
8c im Organisationsgesetz: «Der Regierungsrat stellt die Information
kunftiger Generationen sicher, indem er seine Tatigkeit angemessen do-
kumentiert und seine Akten archiviert. Er regelt das Nahere auf dem Ver-
ordnungsweg». Der erste Teil, den ich genannt habe, steht bereits wort-
lich in der Verfassung. Dasselbe ist eigentlich im Organisationsgesetz
nochmals vorhanden. Man darf sich fragen, ob solche Bestimmungen
uberhaupt in das Organisationsgesetz hineingehdren — vor allem, wenn
sie ja nur die Verfassung wortlich wiederholen. In praktisch allen Organi-
sationsgesetzen, die ich von anderen Kantonen durchsucht habe, habe
ich keine solche Regelung gesehen. Der Grund: Alle diese Kantone ha-
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ben ein Archivgesetz. Wie erwahnt, ist es wohl der Versuch, der Verfas-
sung in dieser Weise zu genugen und ein eigentliches Archivgesetz zu
umgehen. Diese bisherigen Rechtsgrundlagen sind sowohl in Bezug auf
die Bildung von Archivgut, als auch in Bezug auf die Vermittlung von Ar-
chivgut ungenugend. Auf der einen Seite, also der Bildung von Archivgut,
geht es darum zu erreichen, dass aus einer Fulle von Informationen eine
konzise archivische Uberlieferung zustande kommt, die den langfristigen
Bedirfnissen der Offentlichkeit entspricht. Als Faustregel gilt, dass nur
ca. 5% der in der Verwaltung angefertigten Akten in das Archiv gelangen.
Der Rest wird nach Ablauf einer gesetzlichen Frist ordnungsgemass ver-
nichtet. Es gibt zwei Aspekte, die eine Akte als archivwurdig kennzeich-
nen. Zum einen ist es der rechtliche Aspekt. Die Akte gilt als Beweisstuck
fur vollzogene Amtshandlungen. Die Akte muss authentisch, nicht falsch-
bar und revisionssicher aufbewahrt werden, sei es nun in elektronischer
Form oder als Papier. Die andere Sichtweise ist der historische Aspekt.
Die historische Relevanz von Akten zeichnet sich vielfach erst spater ab
und braucht Kenntnisse daruber, welche historischen Fragestellungen
einmal interessant werden konnen; z.B. Fragen der Wirtschafts-, der So-
zial-, der Rechts-, der Verwaltungs-, aber z.B. auch der Medizingeschich-
te. Auf der anderen Seite: Der Vermittlung von Archivgut muss sicherge-
stellt werden, dass Archivgut der Offentlichkeit zugénglich ist, ohne dass
andere Rechtsguter verletzt werden. Durchgangig gilt es zwischen dem
Recht auf Information und den Erfordernissen des Datenschutzes aus-
zumitteln und das ist nicht moglich mit ein paar lapidaren Grundsatzen im
Organisationsgesetz. Die elektronische Wende, die sich in den spaten
1980er-dahren abzuzeichnen begann und langst in der Schaffhauser
Staatsverwaltung Einzug gehalten hat, schlagt auch auf das Archiv durch
und hat unmittelbare Folgen flr die Historiker der Zeitgeschichte, aber
auch fir den interessierten Laien. Die digitale Aktenfiihrung hat die Funk-
tionsweise der Verwaltung grundlegend umgestaltet und die Archivierung
im digitalen Zeitalter steht in vielem vor anderen Herausforderungen als
noch im Papierzeitalter. Zahlreiche Akten sind in Datenbanken eingebun-
den und stehen nur dort zur Verfugung. Wie wollen Sie eine Worddatei
oder eine Exceldatei in 100 Jahren noch lesen? Moderne Datenbank-
applikationen tragen diesem Aspekt viel zu wenig Rechnung. Dem sollte
in einem Gesetz ebenfalls Rechnung getragen werden. Ein neuer Geset-
zesentwurf muss daher davon ausgehen, dass zwischen Papierarchivie-
rung und elektronischer Langzeitarchivierung teilweise grosse Unter-
schiede bestehen. Der Kanton steht zwar mitten im Prozess fir eine
elektronische Archivierung im Verbund mit anderen Kantonen. Allein: Es
fehlen ihm weitgehend die Grundsatze, diese Anliegen auch gesetzes-
konform umzusetzen. In diesem Fall ist es ein Produkt von mehreren
Bundeslandern in Deutschland mit dem Namen DIMAG. Das heisst Digi-
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tales Magazin, dass auch in der Schweiz eingefuhrt werden soll. Das ist
also eine deutsche Software, die in einem Datencenter in der Schweiz
gespeichert werden soll. Das ware die elektronische Archivierung am
Schluss. Dass wir vom Regierungsrat nie davon erfahren haben, weiss
ich auch nicht, aber auf jeden Fall ist es sicher eine Angelegenheit, die
auch den Rat interessieren sollte. Was geschieht eigentlich mit diesen
Daten in diesen Datencentern, wenn das einmal soweit ist. Wie wird das
geregelt und so weiter. Ich denke, da hat der Kantonsrat auch noch ein
Wort mitzureden. Als Grundsatz ist es in einem demokratischen Rechts-
staat wichtig, dass flr jede Unterlage, also Akte, sei sie nun elektronisch
oder aus Papier, einmal ein Zeitpunkt eintritt, nachdem sie ohne beson-
dere Rechtfertigung von jedermann eingesehen werden kann und zwar
ohne ein Gesuch stellen zu mussen. Dies ist in unserem Kanton im Ver-
gleich zu anderen Kantonen vollig ungenugend gelost. Das Organisati-
onsgesetz regelt zwar einerseits die Grundzuge, aber die entsprechende
Archivverordnung widerspricht in zahlreichen, auch zentralen Punkten
diesem Organisationsgesetz. Im Organisationsgesetz heisst es z.B. wie
schon eingangs erwahnt: «Jede Person hat ein Recht auf Einsicht in amt-
liche Akten, soweit nicht Uberwiegende offentliche und private Interessen
entgegensteheny. In der Archivverordnung gilt fur Akten mit nicht beson-
ders schiutzenswerten Personendaten — oder sogar fur Akten ohne Per-
sonendaten — eine generelle Schutzfrist von sagenhaften 50 Jahren. In-
nerhalb dieser Frist muss ein Gesuch gestellt werden und die Departe-
mente entscheiden Uber das Einsichtsrecht. Auf welcher Grundlage und
von wem Uber ein solches Eintrittsgesuch entschieden wird, erfahren wir
in der Verordnung nicht. Die meisten Kantone haben fur solche Akten ei-
ne viel kirzere Schutzfrist. Die gesellschaftlichen und politischen Verhalt-
nisse haben sich grundlegend gewandelt. Das oft diskutierte Offentlich-
keitsprinzip ist in zahlreichen Kantonen gesetzlich verankert worden.
Spuren davon haben wir im Organisationsgesetz. Es handelt sich dabei
um die Festschreibung des Grundsatzes und die Formulierung einer Rei-
he von Ausnahmebestimmungen. Die allgemeine Schutzfrist kann ge-
genuber der bisherigen Regelung getrost um 30 Jahre auf 20 Jahre ver-
kurzt werden. Zudem lesen wir in der Archivverordnung von Karteien und
Registraturplanen — alles Bezeichnungen aus dem Zeitalter der Papier-
verwaltung. Hier muss dringend eine elektronische Schriftgutverwaltung
im Sinn eines Records Managements diesen Platz einnehmen. In sol-
chen Systemen der elektronischen Schriftgutsverwaltung wird namlich
bereits bei der Geburt einer Akte festgelegt, ob sie jemals in das Archiv
gelangt und welche Schutzbestimmung gelten sollen. Auch hier muss im
Voraus uber die rechtliche und historische Relevanz entschieden werden.
Hier geht es also um die Bildung von Archivgut. Ich darf Ihnen ein Bei-
spiel anfuhren: Im Gesetz Uber die Erbschafts- und Schenkungssteuer
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heisst es, dass die Nachkommen von der Erbschaftssteuer ausgenom-
men sind. Dann heisst es weiter: Den Nachkommen gleichgestellt sind
Pflegekinder, sofern das Pflegeverhaltnis mindestens zwei Jahre unun-
terbrochen gedauert hat. Nur hat der Kanton in friheren Jahren die Akten
der Pflegekinderaufsicht vernichtet, weil der damalige zustandige Sach-
bearbeiter sie als unnétigen Ballast einstufte. Der Beweis fur die Pflege-
kinder, dass sie von der Erbschaftssteuer ausgenommen sind, konnte in
einem mir bekannten Fall somit nicht mehr erbracht werden. Die Erb-
schaftssteuer musste bezahlt werden. Mit anderen Worten: Die rechtliche
Relevanz dieser Dokumente wurde damals nicht erkannt. Nur mit klaren
Bestimmungen in einem Gesetz wird Transparenz geschaffen und ein
Gesuch um Einsichthahme wird damit nur in Ausnahmefallen nétig. Die
Bildung von Archivgut, besonders im elektronischen Bereich, ist von
grosser Tragweite und kann nicht in einer simplen Verordnung festgehal-
ten werden. Die Festlegung der erhohten Schutzfrist fur Akten mit schit-
zenswerten Personendaten ist naturlich auch im Falle des Kantons
Schaffhausen notwendig. Diese soll sicher 100 Jahre betragen, weil das
durchschnittliche Alter der Bevolkerung in den letzten Jahrzehnten konti-
nuierlich gestiegen ist. Die Betonung liegt aber auf dem Begriff «schut-
zenswerte Personendaten». Einfache Personendaten wie Name, Vorna-
me, Geburts- und Todesdaten und dergleichen fallen nicht darunter. Das
unnotige Theater mit der Verweigerung von Auskunften, das angestellt
wird, wenn nur Name und Geburtsdatum in einer Aktie erscheinen, ist
absolut unndtig. Ein Beispiel: Fur eine Vereinsgeschichte mochte ein
Forster samtliche verdienten Mitglieder mit einer Kurzbiografie erwahnen.
Eine Person ist im Alter in eine andere Gemeinde weggezogen. Es gibt
keine Todesanzeige in den Schaffhauser Nachrichten. Man weiss aber,
dass er in der Zwischenzeit verstorben sein muss. Anfragen beim Zivil-
standsamt unseres Kantons nach dem Todesdatum werden zuruckge-
wiesen. Man gebe keine personlichen Daten bekannt. Erfolgt dann in der
Gemeinde, in der die Person zuletzt gelebt hatte, ein einfaches Mail an
die Einwohnerkontrolle, wird noch am gleichen Tag zur vollen Zufrieden-
heit geantwortet. Sie sehen also: Hier gibt es dringenden Handlungsbe-
darf. Patientenakten, obwohl hochst sensibel, sollten in meinen Augen
z.B. auch der Forschung in anonymisierter Weise zur Verfligung stehen
konnen. Damit konnen wertvolle Hinweise Uber die Wirksamkeit von Ein-
griffen und Therapien entstehen, aber auch medizinhistorische Erkennt-
nisse geschaffen werden. Es gibt grundsatzlich keine Akte, die so heikel
ware, dass sie nicht archiviert werden kann. Man muss nur die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen herstellen, um diese Akten von unbefugten
Zugriffen zu schitzen und um Missbrauch zu verhindern. Ein weiteres
Beispiel mochte ich hier anfuhren: die fUrsorgerischen Zwangsmassnah-
men. Man hat in jungerer Zeit erkannt, dass zahlreichen Personen in die-
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ser Frage Unrecht getan wurde. Die Stadt Schaffhausen hat die Protokol-
le der Fursorgebehorde, damals auch Waisenbehorde genannt, sowie die
Akten der betroffenen Personen sorgfaltig aufbewahrt; mit Sicherheit sehr
sensible Akten. Nachweislich wurden in zahlreichen Fallen unter morali-
sierenden und sittlichen Vorurteilen von damals in den 50er- bis 70er-
Jahre Entscheide getroffen, Uber die uns heute die Haare zu Berge ste-
hen wirden. Dank diesen Unterlagen konnten viele dieser Personen we-
nigstens eine Entschadigung fur das ihnen zugeflgte Unrecht erhalten.
Bedingung ist, dass diese Akten fur solche Fragestellungen zur Verfu-
gung stehen und die Einsichtnahme geregelt ist. Wichtig ist aber auch fur
den Historiker, dass gerade mit solchen Akten die stets wandelnden Wer-
tevorstellungen unserer Gesellschaft und Kultur dokumentiert sind. Ein
modernes Archivgesetz fur den Kanton und die Gemeinden betrifft aber
auch offentlich-rechtliche Anstalten, Betriebe oder Private mit offentlichen
Aufgaben. Sie sollten den heutigen und zukunftigen Anforderungen drin-
gend angepasst werden. Hier ist zu vieles nicht klar geregelt und die un-
klaren rechtlichen Grundlagen o6ffnen der Willkir Tdr und Tor. Kollege
Matthias Freivogel wird vielleicht noch etwas detaillierter mit diesen Fra-
gen an Sie gelangen. Das sind nun einige Fakten, die aus meiner Sicht
eine Notwendigkeit zur Schaffung eines Archivgesetzes anfuhren. Es gibt
zahlreiche mehr davon, doch mochte ich an dieser Stelle nicht zu sehr in
die Details gehen. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ein Archivgesetz
fur den Kanton Schaffhausen Einiges an Arbeit bringt. Es ist jedoch drin-
gend notig, diese Aufgabe zugig an die Hand zu nehmen, damit im Kan-
ton eine moderne Handhabe existiert, damit die gegenwartigen und vor
allem auch die zukinftigen Aufgaben zu bewaltigen sind. Unsere Fraktion
ist meiner Meinung.

Staatsschreiber Stefan Bilger: Ich darf Ihnen im Auftrag des Regie-
rungsrats die Stellungnahmen des Regierungsrats vortragen — dies des-
halb, weil das Archivwesen, das Staatsarchiv, der Staatskanzlei unter-
stellt sind. Der Motionar hat auf eindrlckliche Art und Weise aufgezeigt,
dass das Archivwesen nicht eine verstaubte Angelegenheit ist, sondern
durchaus auch wichtige praktische Relevanz hat; namlich in der Uberlie-
ferung der staatlichen Tatigkeit. Die Beispiele, die angefuhrt wurden, ha-
ben aufgezeigt, dass es wichtig ist, dass man gute solide Grundlagen hat
und auch genugend Ressourcen, um diese wichtige Aufgabe zu realisie-
ren. Es wurde ausgefuhrt, die Archivierung der staatlichen Akten ist im
Kanton Schaffhausen in der Kantonsverfassung und im Organisationsge-
setz geregelt. In Art. 47 Abs. 2 der Kantonsverfassung steht folgendes,
ich zitiere: «Die Behorden stellen die Information klnftiger Generationen
sicher, indem sie ihre Tatigkeit angemessen dokumentieren und ihre Ak-
ten archivieren». Das ist der verfassungsmassige Grundsatz bzw. Auf-
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trag. Weiter halt das auch schon zitierte Organisationsgesetz in Art. 8c
fest. Ich zitiere wiederum: «Der Regierungsrat stellt die Information kunf-
tiger Generationen sicher, indem er seine Tatigkeit angemessen doku-
mentiert und seine Akten archiviert. Der Regierungsrat regelt das Nahere
auf dem Verordnungsweg». Das ist die Rechtsgrundlage im Organisati-
onsgesetz und der Auftrag, der dort formuliert ist. Die von den Motionaren
erwahnte Verordnung uUber das Staatsarchiv und die Archivierung der
Verwaltungsakten aus dem Jahre 1994 stutzt sich somit auf eine umfas-
sende Delegationsnorm im Organisationsgesetz und hat daher eine soli-
de Rechtsgrundlage. Ich komme noch darauf zurick mit Blick auf Art. 50
der Kantonsverfassung. In dieser Verordnung werden die Grundsatze der
Archivierung der kantonalen Akten sowie die Aufgaben des Staatsarchivs
ausfuhrlich und umfassend geregelt. Das Staatsarchiv fuhrt die Aufgabe
der Archivierung fur alle kantonalen Behorden und Dienststellen aus, in-
dem es die Akten Ubernimmt, die Akten erschliesst und damit fur die
Verwaltung und fir die interessierte Offentlichkeit fir die Nutzung zu-
ganglich macht. Die Archivverordnung richtet sich ausschliesslich an
verwaltungsinterne Adressaten wie die Dienststellen und Verwaltungs-
einheiten, die Anstalten. Die Archivverordnung und das Archivwesen le-
gen fur Privatpersonen keine Pflichten und Rechte fest. Fiur die Archivie-
rung der Akten der Gemeindebehorden — das wurde ebenfalls ausgefuhrt
— enthalt das Gemeindegesetz eine gesetzliche Grundlage und ermach-
tigt den Regierungsrat zum Erlass einer Verordnung. Hier gilt somit die
Gemeindearchivverordnung aus dem Jahre 2009, welche diesen Teil der
Gemeindearchivierung umfassend regelt. Jetzt hat der Motionar ausge-
fuhrt, dass Art. 50 der Verfassung zwingend zur Folge hat, dass man ein
Archivgesetz haben musste. Ich mochte Ihnen aufzeigen, dass das nach
Auffassung des Regierungsrats nicht zutreffend ist. Art. 50 der Kantons-
verfassung enthalt den sogenannten Vorbehalt des Gesetzes — es wurde
erwahnt — dass alle grundlegenden Bestimmungen in einem Gesetz zu
erlassen seien und die Verfassung enthalt eine Aufzahlung, welches
denn die grundlegenden Bestimmungen sind. Da geht es um die Volks-
rechte, die hier nicht betroffen sind. Es geht um die Einschrankung der
verfassungsmassigen Rechte, die ebenfalls nicht betroffen sind. Es geht
um die Rechte und Pflichten von Personen — auch das ist hier nicht be-
troffen — zumindest sicherlich nicht im engeren Sinn. Es geht um den Ge-
genstand und die Bemessung von Abgaben sowie den Kreis der Abga-
bepflichtigen. Das ganze Abgaberecht ist hier auch nicht betroffen. Es
geht um die Aufgaben und die Leistungen des Kantons — ist hier nicht be-
troffen. Die Aufgabe ist in einem Gesetz festgelegt — bereits im Organisa-
tionsgesetz — und es geht um die Organisation und das Verfahren der
Behorden. Das ist hier auch nicht betroffen. Also im engeren Sinn ver-
langt die Kantonsverfassung nicht, dass die Archivierung in einem Gesetz
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geregelt werden muss. Richtig ist aber auch — diese Bestimmungen ha-
ben praktisch alle anderen Kantone — in einem sogenannten Archivge-
setz geregelt. Die aktuell fur die kantonalen Akten geltende anwendbare
Archivverordnung erweist sich grundsatzlich auch nach gut 20 Jahren als
praxistauglich und schliesst auch die elektronischen Informationstrager
ein. Es ist ja nicht so, dass diese Verordnung seit 1994 unverandert ge-
blieben ist, sondern der Regierungsrat hat verschiedene Anpassungen
vorgenommen, insbesondere auch die Grundlage fur die elektronische
Langzeitarchivierung geschaffen, wie das vom Motionar auch angetont
worden ist. Die Verordnung ist in der Praxisanwendung unserer Auffas-
sung nach nicht veraltet und sie widerspricht bezlglich den Schutzfristen
auch nicht dem Offentlichkeitsprinzip. Das Offentlichkeitsprinzip ist im
Organisationsgesetz geregelt. Das hat naturlich Vorrang. Damit ist es so,
dass die Schutzfristen, die in der Verordnung festgehalten sind, durch
das Offentlichkeitsprinzip im Organisationsgesetz Ubersteuert werden.
Wie gesagt, wurde bei Bedarf die Archivverordnung durch den Regie-
rungsrat in den letzten Jahren angepasst, insbesondere im Zusammen-
hang mit der digitalen Langzeitarchivierung. Hier ist es so, dass der Kan-
ton Schaffhausen im Verbund mit den Kantonen Zurich, Aargau und So-
lothurn das erwahnte System DIMAG bereits eingefuhrt hat. Das ist reali-
siert. Wir haben in den letzten Jahren verschiedentlich Kredite beantragt,
die Sie entsprechend bewilligt haben und das ist jetzt am Anlaufen. Die
Hardware ist vorhanden. Die Ablaufe sind soweit auch vorhanden und
jetzt wird mit Pilotprojekten begonnen, erste Akten elektronisch zu archi-
vieren. Das ist logischerweise ein grosseres Projekt, das jetzt aber unmit-
telbar am Start ist. Nach Auffassung des Regierungsrats besteht aktuell
kein Bedarf, ein umfassendes Gesetz zu erlassen. Die bestehende Ar-
chivverordnung als Rechtsgrundlage ist grundsatzlich ausreichend und
erweist sich nach wie vor als praxistauglich. Naturlich gibt es Elemente
und Bereiche — der Motionar hat hier Beispiele angeflhrt — wo die beste-
hende Archivverordnung aktualisiert und modernisiert werden sollte. Hier
mochte der Regierungsrat durchaus Hand bieten und diese Verordnung
einer entsprechenden Uberpriifung unterziehen und gegebenenfalls einer
Revision unterziehen. Damit kdnnen nach Auffassung des Regierungs-
rats die vom Motionar vorgebrachten Beispiele, sofern dann Uberhaupt
Handlungsbedarf besteht, einer Losung zugefuhrt werden. Mit anderen
Worten: Naturlich konnen Sie diese Motion Uuberweisen. Dann wird lhnen
der Regierungsrat zu gegebener Zeit eine Vorlage zu einem umfassen-
den Archivgesetz vorlegen. Aber wie gesagt, ist der Regierungsrat der
Auffassung, dass das nicht zwingend notwendig ist und man mit den be-
stehenden, allenfalls revidierten Grundlagen diese wichtige Aufgabe
ubernehmen kann. Vor diesem Hintergrund beantragt Ihnen der Regie-
rungsrat, die Motion nicht fur erheblich zu erklaren.
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Mayowa Alaye (GLP): Als einer der einzigen Kantone verfugt Schaffhau-
sen uber kein Archivgesetz. Die meisten Bestimmungen befinden sich in
der entsprechenden Verordnung oder teilweise im Organisationsgesetz —
wie wir gehort haben. In einem Archivgesetz wurden Themen wie Infor-
mationszugang, Datenschutz und Archivierung behandelt. Hierbei mus-
sen teils wichtige und divergierende Interessen abgewogen oder aber
einfach grundlegende Spielregeln festgehalten werden, auch um Miss-
brauche und Umgehungen zu verhindern. Es geht um Transparenz, Kon-
trolle, Privatsphare, Geheimhaltung, Fristen, Aufarbeitung usw. Derartige
Bestimmungen sind wichtig und gehdéren daher in ein formelles Gesetz.
Mit der Erschaffung eines neuen Gesetzes wirden ausserdem die kon-
kreten Normen und deren Ausgestaltung im Kantonsrat ausfuhrlich disku-
tiert. Alle mit einem Archivgesetz zusammenhangenden Regeln und Inte-
ressen konnten so vom Gesetzgeber ausformuliert und danach mit der
notigen Legitimation erlassen werden. Kommen wir noch zu einem weite-
ren Punkt. An einigen Stellen mussen die Archivierungsregeln an die ak-
tuelle Zeit angepasst werden. Dies resultiert sowohl aus der Digitalisie-
rung als auch aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Hier geht es
vor allem um technische Anpassungen. Diese sollten zeithah vorgenom-
men werden. Wir von der GLP-EVP-Fraktion erachten die Erarbeitung
eines Archivgesetzes als sinnvoll und unterstutzen die Motion.

Roland Miiller (GRUNE): Die jetzige geltende Archivverordnung aus
dem Jahr 1994 wurde zwar rudimentar angepasst, doch genugt sie den
Anforderungen an eine zeitgemasse Archivierung nicht mehr. Der Um-
gang mit Archivgut und die archivische Sicherstellung elektronischer Un-
terlagen einerseits, aber auch die Aufgaben des Archivwesens im Span-
nungsfeld zwischen Informationsrecht und Datenschutzrecht anderer-
seits, bedurfen einer rechtlichen Anpassung. Nebst dem ureigentlichen
Zweck der Sicherstellung der dokumentarischen Uberlieferung und der
Wahrung der Rechtssicherheit sind Archive mit verschiedenen Heraus-
forderungen und Fragestellungen konfrontiert, die sich mit der Digitalisie-
rung noch starker akzentuiert haben. Die aktuelle Archivverordnung re-
gelt diese zentralen Aspekte weder in technischer noch rechtlicher Hin-
sicht. Unbestritten: Der technische Wandel ist noch langere Zeit im Um-
bruch. Trotzdem mussen die rechtlichen Regeln zeithah angepasst wer-
den. Die Archivverordnung auf Gesetzesstufe zu stellen, gibt dem Regel-
inhalt mehr Relevanz — auch bei allfalligen Ressourcensprechungen. Die
Vernichtung offenbar grosser Teile des historischen Archivs der Schaff-
hauser Kantonalbank zeigt den Handlungsbedarf fur die Arbeit der Erar-
beitung einer zeitgemassen Regelung der Archivierung auf Gesetzesstu-
fe sehr deutlich auf. Die AL-GRUNE-Junge Griine-Fraktion ist fur die
Uberweisung der Motion.
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Beat Hedinger (FDP): Die grosse Mehrheit unserer Fraktion ist der Mei-
nung, dass bereits heute gentgend gesetzliche Grundlagen fur eine Re-
gelung von Archivierungen vorhanden und auch praxistauglich sind. Un-
sere Fraktion wird daher die Motion grossmehrheitlich nicht Uberweisen.
Nimmt sich die Regierung einer umfassenden Uberpriifung der Archivie-
rungsverordnung an, stufen wir das als sinnvoll ein.

Matthias Freivogel (SP): Als Mitmotionar kann ich Ihnen mitteilen, dass
meine Fraktion diese Motion unterstutzen wird. Es ist aber nicht so, dass
alles, was ich in meiner Fraktion vortrage, auch unterstutzt wird. Aber hier
ist es der Fall. Dies aus guten Grinden und diese hat nun der Fraktions-
chef der SVP, mein Motionarskollege, Peter Scheck, ausfuhrlich darge-
legt und ich mochte das an dieser Stelle auch ausdrucklich verdanken.
Es geht ins Jahr 2018 zuruck, als ich die Interpellation «skandaldse Ak-
tenvernichtung bei der Schaffhauser Kantonalbank?» einreichte. Was
Kollege Scheck in seiner Stellungnahme sagte, hat mich animiert, auf ihn
zuzugehen und ihn zu fragen, ob er geneigt ware, mit mir zusammen eine
Motion fur ein Archivgesetz einzureichen. Das haben wir dann letztes
Jahr zusammen gemacht. Wir haben naturlich abgewartet, dass zwi-
schen uns gutes Wetter herrschte und dann haben wir das getan und
heute ist ja auch wieder gutes Wetter, meine Damen und Herren. So ist
es jetzt soweit, dass wir aber konstatieren mussen — wir beide und ich
bringe es auf den Punkt — dass die Regierung schlicht und einfach nicht
gewillt ist, dies auf sich zu nehmen, auch wenn das im Schlusssatz etwas
relativiert worden ist. Aber letztlich findet sie es nicht fur nétig und ich sa-
ge: Es ist notig und die Kollegin der GLP, Mayowa Alaye, hat es auf den
Punkt gebracht. Es ist aus demokratiepolitischen Erwagungen notig. Es
gibt viele Fragen, die nicht auf einfachem Verordnungsweg geregelt wer-
den kénnen. Das war friher einmal so. Ich lese Ihnen jetzt etwas des
Staatsarchivars aus dem Kanton Zurich vor — wahrscheinlich wohl ein
Schaffhauser, Beat Gnadinger. Er hatte namlich geschrieben, bis zur
franzésischen Revolution bewahrte die Obrigkeit Dokumente allein zur
Sicherung von Rechten auf. Die jungen burgerlichen Staaten machten die
alten Archive zu historischen Datenspeichern, die eine interessierte Of-
fentlichkeit nach freiem Ermessen nutzen kann. Es kommt mir so vor, als
dass der Regierungsrat auch heute als Obrigkeit das noch selber festle-
gen will. Dass er das eben in ungenugendem Masse bisher gewollt hat,
zeigt die Sache mit der Kantonalbank. Dort hatte er namlich in der Inter-
pellationsbeantwortung gesagt, das war und ist Sache des Bankrats. Da
haben wir von der Regierung nichts zu sagen. Weshalb hat die Regie-
rung nichts zu sagen? Weil sie nichts dazu sagen wollte. Dieser Rat soll
sagen — und damit eben demokratisch abgestutzt — letztlich auch das
Volk, wer was bei diesen Akten zu sagen hat und nicht einfach nur der
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Regierungsrat auf eine dunne Abstutzung in der Verfassung. Deshalb bit-
te ich Sie, diesen Vorstoss zu uberweisen.

Peter Scheck (SVP): Das Votum von Staatsschreiber Stefan Bilger hat
mich ein wenig alarmiert. Er spricht ja pro domo. Er ist quasi der Vorge-
setzte des Staatsarchivars und es hat schon ein wenig ein «Gschmack-
le», wenn er das so formuliert. Ich behaupte, dass man einfach schlicht
nichts machen will. Man hat Jahre Zeit gehabt, diese Archivverordnung
zu Uberarbeiten. Sie ist vollig veraltet. Man hat keine Rulcksicht auf die
elektronische Schriftgutverwaltung genommen. Man hat ganz kurz noch
ein «Satzlein» fur die elektronische Archivierung «reingebastelt». Das ist
vollig ungenugend. Aber das weiss der Staatsschreiber auch selber. Es
ist ein wenig anmassend, wenn man einem Archivar dermassen uberle-
gen daherkommt, dass alles bestens sei. Es ist bei weitem nicht bestens.
Es ist eine Katastrophe, was wir vor uns haben.

Abstimmung

Die Motion Nr. 2021/12 von Peter Scheck und Matthias Freivogel
vom 5. Juli 2021 mit dem Titel «Neue, zeitgemasse Regelungen fur
die Archivierung - der Kanton Schaffhausen gibt sich ein Archivge-
setz» wird mit 45 : 4 Stimmen erheblich erklart.

*

4. Postulat Nr. 2021/7 von Kurt Zubler vom 13. September 2021 be-
treffend «Massnahmen zur Bekampfung der Neophyten».

Schriftliche Begriindung: Die Problematik der Ausbreitung von Neophyten
nimmt zunehmend gréssere Dimensionen an. Zwar ist die Landwirtschaft
bei der Bekdmpfung der Neophyten Uber die Direktzahlungen in Pflicht
genommen, der Bodenbesitz beziehungsweise die Bodennutzung durch
die Offentliche Hand und Privatpersonen ausserhalb der Landwirtschaft
sind dagegen von vergleichbaren Verpflichtungen verschont. Dies ist
stossend, weil einerseits die Vermehrung der Neophyten auf éffentlichen
und privaten Flachen munter fortschreitet und der Schaden somit stetig
vergréssert wird und weil sich die Neophyten andererseits lber diese
Flachen hinaus ungehemmt in die landwirtschaftlichen Flachen hinein
ausbreiten kénnen, was die Anstrengungen der Bauernsame zu einer
wahren Sisyphusaufgabe verkommen Iasst.

Kurt Zubler (SP): Ich freue mich, Sie kurz in das Postulat einzufuhren.
Das Wesentliche ist enthalten und liegt Ihnen schriftlich vor. Ich begriunde
episodisch, wie ich zu diesem Postulat gekommen bin. Einerseits habe
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ich einige befreundete Bauern, von denen ich immer wieder hore und
festgestellt habe, dass sie in ihren Reben oder in ihren Flachen Neophy-
ten bekampfen. Ich habe auch gelernt, dass sie das tun mussen, weil sie
sonst finanziell bestraft werden. An unserer Stelle, wo ich arbeite, haben
wir ein Gebaude gemietet. Ich habe in diesem Sommer festgestellt, dass
das Umland voéllig von diesem Berufskraut Gbersat bzw. GUberwuchert ist,
obwohl wir zuvor eine Blumenwiese haben ansaen lassen. Ich habe fest-
gestellt, wie das vielleicht bei einigen ist, dass man denkt, eine weisse
Blume ist gar nicht so hasslich, habe aber dann aufgrund dieser Wahr-
nehmung und dieses Austauschs mit Landwirten gemerkt, das geht ja
uberhaupt nicht. Auf diesem Grundstlck wird quasi eine Samenschleuder
weiterverbreitet und die Landwirte stehen dann hinten an und werden da-
von wieder Uberholt. Wir haben dieses Thema auch schon mehrfach in
der GruZ behandelt. Anlasslich einer Sitzung hat uns Hansueli Graf mit-
geteilt, wie sehr die Landwirtschaft unter dieser Situation leidet. Sie ste-
hen unter dem Druck, die Neophyten bekampfen zu mussen und dann
gibt es Strassenborde, Bahnborde oder private Grundstucke, die von den
Neophyten uberwuchert sind und sich immer wieder in die landwirtschaft-
lichen Flachen hinein verbreiten konnen. Es ist deshalb gut, wenn wir die
Regierung damit beauftragen, sich Gedanken zu machen, wie man dem
entgegenstellen konnte, mit welchen Massnahmen Rechnung getragen
werden konnte, damit diese Situation verbessert werden kann. Ich bitte
Sie gerne, dieses Postulat zu unterstutzen.

Regierungsrat Martin Kessler (FDP): Auch zu diesem Postulat nehme
ich in Vertretung von Regierungsrat Walter Vogelsanger Stellung. Der
Regierungsrat ist sich der Problematik mit der Ausbreitung von Neophy-
ten durchaus bewusst. Er hat sich zur Thematik bereits mit der Antwort
auf die Kleine Anfrage 2019/1 betreffend Bekampfung invasiver Neophy-
ten gedussert und eine Bekampfungspflicht und weitere Einschrankungen
im Umgang mit Neophyten, insbesondere auch im Handel, grundsatzlich
begrisst, gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen, dass fur den Vollzug
dieser Massnahmen zusatzliche Ressourcen bendtigt werden. Auch hat
der Regierungsrat aufgezeigt, dass der Kanton im Zusammenhang mit
der Bekampfung invasiver gebietsfremder Organismen in der Umwelt seit
langem aktiv ist. Auf die Ausfuhrungen in der Antwort vom 9. April 2019
auf die Kleine Anfrage wird vollumfanglich verwiesen. Der Regierungsrat
hat im Anschluss daran mit Beschluss vom 3. September 2019 die in der
Antwort erwahnte Revision des Bundesgesetzes uber den Umweltschutz
begrisst. Mit dieser Umweltschutzgesetzesrevision sollen die Grundla-
gen fiir neue Vorschriften zur Verhinderung, Bekdmpfung und Uberwa-
chung von invasiven gebietsfremden Organismen geschaffen werden.
Gemass aktuellem Rechtsetzungsprogramm des Bundesamtes fur Um-
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welt sollte die Botschaft dazu diesen Herbst erfolgen und das revidierte
Gesetz voraussichtlich per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt werden. Im
Rahmen der Ausarbeitung der Klimastrategie des Kantons Schaffhausen
hat sich der Regierungsrat vertiefter mit der Thematik auseinandergesetzt
und schliesslich mit deren Beschluss die Einfuhrung der Bekampfungs-
pflicht von Neophyten vorgesehen. Das ist die Massnahme M14.11. Da-
fur soll im Zuge der bevorstehenden Revision des Gesetzes uber die Ein-
fuhrung des Umweltschutzgesetzes — vergleiche dazu das Legislaturpro-
gramm 2020-2024 - die Rechtsgrundlage auch auf kantonaler Ebene im
Einklang mit den Bundesvorschriften geschaffen werden. Mit der Einfuh-
rung der Bekampfungspflicht sowohl auf nationaler als auch auf kantona-
ler Ebene, wurde den zustandigen Vollzugsstellen ein Instrument zur Ver-
fugung gestellt werden, mit welchem Grundbesitzer — seien es private
oder die offentliche Hand — dazu verpflichtet werden konnen, die Grund-
stucke neben Landwirtschaftsflachen von Neophyten zu befreien. Wie
bereits erwahnt, wird dies ohne zusatzliche Ressourcen indes nicht reali-
sierbar sein. Der Regierungsrat wird das Postulat zum Anlass nehmen,
die notwendigen Ressourcen zu budgetieren. Um der Vorbildfunktion der
offentlichen Hand gerecht zu werden, soll zudem bis 2023 eine perma-
nente Eingreiftruppe zur Bekampfung von Neophyten aufgebaut werden.
Das ist wiederum eine Massnahme M14.12 aus der Klimastrategie. Mit
dieser Massnahme sollen den Gemeinden und Stadten die notwendigen
Mittel zur Verfugung gestellt werden, welche flur eine erfolgreiche Be-
kampfung invasiver Organismen bendtigt werden. Die Finanzierung soll
uber den Energie- und Klimafonds erfolgen, sofern es diesen am 15. Mai
2022 gibt. In Erganzung der Ausfuhrungen in der Antwort auf die erwahn-
te Kleine Anfrage 2019/1 betreffend Bekampfung invasiver Neophyten ist
festzuhalten, dass das Interkantonale Labor 2020 nebst den bisherigen
Anstrengungen, die Gemeinden in der kantonsweiten Bekampfung der
Riesenbarenklaubestande unterstutzt hat. Das Interkantonale Labor
uberwacht den Erfolg dieser Aktion. Der Regierungsrat begrusst die Dis-
kussion uUber die Bekampfung von Neophyten und beantragt lhnen, das
Postulat zu Uberweisen.

Urs Capaul (GRUNE): Wie Kurt Zubler bereits gesagt hat, haben wir das
Thema in der GruZ andiskutiert und die IPBK — die interparlamentarische
Bodenseekonferenz — organisierte in der Folge dazu eine landerubergrei-
fende Weiterbildungsveranstaltung in Feldkirch. Eines ist sicher: Die Ne-
ophyten machen vor Grenzen keinen Halt, weder vor Gartenparzellen,
noch Kantons- oder Landesgrenzen. An der IPBK-Veranstaltung war
auch interessant zu sehen, dass EU-Recht und schweizerisches Recht
relativ stark voneinander abweichen. Die kanadische Goldrute musste
nach EU-Recht nicht zwingend bekampft werden, in der Schweiz jedoch
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ist ein Umgang mit dieser Pflanze gemass Freisetzungsverordnung un-
tersagt. Nur fragt sich, wer denn uberhaupt zustandig sei, wenn ein dau-
ernder Samenflug des feinstrahligen Berufskrauts von einer Bahnbo-
schung oder einem Garten in die Heuwiese eines Landwirts zur kontinu-
ierlichen Belastung wird. Fur den Landwirt bedeutet dies eine Sisyphus-
arbeit, denn der jahrliche Sameneintrag ist nicht kontrollierbar, solange
das Problem nicht an der Wurzel angepackt wird. Das heisst, dass jeder
Verursacher oder jede Verursacherin die Neophyten im eigenen Garten
auf der Wiese und in den Naturschutzgebieten bekampfen sollte, um die-
se Problempflanzen langfristig in den Griff zu bekommen. Es gibt aber
auch Neophyten, die durchaus erwunscht sind. Es handelt sich in der
Regel um Kulturpflanzen wie Kartoffeln, Tomaten oder Mais. Unsere
Fraktion geht davon aus, dass der Postulant bei seinem Vorstoss nur
Wildpflanzen meint. Davon gibt es eine Vielzahl — weit mehr, als in der
Freisetzungsverordnung aufgefuhrt sind. Von den knapp 3'000 wildle-
benden Pflanzenarten in der Schweiz sind gegen sechshundert gebiets-
fremde Pflanzen, sogenannte Neophyten. Von diesen verhalten sich 10%
invasiv. Das bedeutet, dass sie oft rasend schnell wachsen und sie ver-
breiten sich ausserst effizient. Sie befinden sich alle auf einer schwarzen
Liste bzw. auf einer Watchlist der Schweizerischen Kommission zur Er-
haltung der Wildpflanzen. Einige invasive Neophyten richten jedes Jahr
Schaden fur Gewasser, Infrastruktur und Gesundheit in Millionenhohe an.
Leider wissen wir heute nicht, welche Neophytenarten sich in Zukunft
ebenfalls als invasiv erweisen werden. Die Klimaanderung kann auch
solche Pflanzenarten bevorzugen, die sich heute noch anstandig verhal-
ten. Darauf verweist auch der Klimabericht des Regierungsrats. Doch al-
len Neophyten ist eines gemeinsam. Samtliche spezialisierten Insekten-
arten, darunter die meisten Tagfalter und Wildbienenarten, also Insekten,
die sich auf bestimmte Nahrungspflanzen spezialisiert haben, verlieren
ihre Nahrungsgrundlage, wenn die einheimischen Arten durch Neophyten
verdrangt werden. Die Etablierung und Verbreitung der Neophyten hat
folglich unmittelbar einen Biodiversitatsverlust zur Folge. Mit dem Verlust
der Artenvielfalt leidet auch die Stabilitat der Okosysteme und letztlich der
Selbstreinigungseffekt der Okosysteme. Angesichts der Vielzahl der heu-
te vorhandenen Neophytenarten durfte es kaum realistisch sein, samtli-
che Neophytenarten unter den Wildpflanzen zu bekampfen. Dazu fehlen
nicht nur die elementaren Pflanzenkenntnisse, sondern auch die notwen-
digen personellen und finanziellen Ressourcen. Deshalb schlagt unsere
Fraktion vor, sich bei der Bekampfung auf die Arten der schwarzen Liste
und der Watchlist zu beschranken — also auf die heute invasiven Arten.
Wir erachten es nicht nur als Aufgabe, sondern vielmehr als Pflicht samt-
licher Landeigentimer, sich gegen die Verbreitung der invasiven Arten
einzusetzen. Dies betrifft nicht nur Landwirte, sondern ebenso Bahnbo-
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schungen und Garten, die Strassenbegleitflachen der offentlichen Hand,
die Naturschutz- und Waldgebiete, Kiesgruben und vieles mehr. Es gibt
durchaus positive Beispiele zu nennen; etwa die Eigentumer der Kies-
grube Solenberg, welche die invasiven Neophyten konsequent entfernen
lassen oder eine Gruppe der Pro Natura, die zusammen mit Schulklassen
im Herblingertal solche Pflanzen ausreisst. Doch auch hier gilt: Wenn der
dauernde Samenflug nicht unterbunden wird, verpufft der einmalige Ein-
satz der Schulerinnen und Schuler. Damit ist auch gleich angetont, dass
eine einmalige Entfernung von invasiven Neophyten wenig Sinn macht,
denn aus der Samenbank im Boden wachsen auch in den kommenden
Jahren Pflanzen nach, selbst wenn kein Sameneintrag mehr erfolgen
sollte. Deshalb braucht es einen Einsatz bis die Samenbank erloschen ist
und sich keinen weiteren Samen niederlassen. Was konnte der Kanton
machen? Wir haben schon einiges von Regierungsrat Martin Kessler ge-
hort. Einerseits konnte das EinfUhrungsgesetz zum Umweltschutzgesetz
so angepasst werden, dass eine Pflicht zur Bekampfung der invasiven
Neophyten aufgenommen wird. Der Kanton kann sich beim Bund auch
dafur einsetzen, dass invasive Arten nicht mehr in die Schweiz einge-
fuhrt, z.B. Uuber Internet oder in der Schweiz verkauft werden durfen. Heu-
te mussen die Baufachmarkte auf einer Etikette einzig vermerken, dass
die Pflanze unkontrolliert die Natur gefahrden kann und demzufolge die
Pflanze nur kontrolliert im Siedlungsgebiet wachsen durfe. Verkauft wird
sie trotzdem in diesen Baumarkten. Das ist schlicht Unsinn. Wer kontrol-
liert schon den Samenflug seiner Buddleia im Garten. Der Kanton kann
ein explizites Verbot gegen eine Deponierung von Gartenabraum in der
Natur erlassen. Auch das ist denkbar. Das ist namlich die Ursache fur
verschiedene Neophyten z.B. in Waldern. Ganz wichtig: Oft fehlt es den
privaten Hauseigentimern an Wissen. So werden nach wie vor Kirschlor-
beerhecken als Sichtschutz gepflanzt, obwohl diese Art hdchstproblema-
tisch und bereits in Waldern regelmassig anzutreffen ist. Hier muss der
Kanton noch starker als bisher informieren und aufklaren. Das sind jetzt
nur ein paar Beispiele, wie der Kanton die Neophytenproblematik ver-
starkt angehen kdnnte. Die AL-GRUNE-Junge Griine-Fraktion wird dem
Postulat zustimmen.

Theresia Derksen (Die Mitte): Invasive Neophyten machen Anstrengun-
gen des Umweltschutzes zur Biodiversitatsforderung zunichte. Das ist
unserer Fraktion klar. So verursacht zum Beispiel das einjahrige Berufs-
kraut auch bei uns in Schaffhausen erhebliche Probleme. Es ist zwar
nicht giftig, wird aber vom Vieh nicht gefressen und verdrangt in dkolo-
gisch wertvollen Schutzgebieten und in landwirtschaftlichen Biodiversi-
tatsforderflachen einheimische Pflanzen. In der Klimastrategie des Kan-
tons Schaffhausen ist die Bekampfung von Neophyten eine der aufge-
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fuhrten Massnahmen. Dort ist die Bedeutung und Relevanz der Neophy-
ten erkannt. Neophyten sind Klimawandelgewinner, die sich auf Kosten
der angestammten Flora und Fauna ausbreiten. Die Umsetzung der noti-
gen Massnahmen wird wohl nebst den entsprechenden gesetzlichen
Grundlagen auch eine Koordinationsstelle erfordern, die aufgrund ihrer
Fachkompetenz und den vorhandenen Ressourcen das Neobiota-
Management im Kanton bei Bedarf koordinierend unterstiitzt. Die Offent-
lichkeitsarbeit gehort auch dazu. Im Umgang mit invasiven Neophyten
fallt den Gemeinden eine zentrale Rolle zu; u.a. auch als Vorbild beim
Unterhalt auf eigenen oder o6ffentlichen Gruanflachen. Dass ein effizienter
Umgang mit invasiven Neophyten ausreichende finanzielle und personel-
le Ressourcen sowie eine klare Regelung von Verantwortlichkeiten und
Zustandigkeiten erfordert, ist uns auch klar. Die FDP-Die Mitte-Fraktion
unterstutzt das Anliegen, Massnahmen zur Bekampfung von invasiven
Neophyten zu prufen, so, wie sie in der Klimastrategie (M14.12) bereits
angedacht sind und wird fiir die Uberweisung des Postulates stimmen.

Martin Schlatter (SVP): Das Problem der Neophyten ist mittlerweile ei-
nem grossen Teil der Bevolkerung bekannt. Der Schaden, den diese
Pflanzen verursachen konnen, sollte nicht unterschatzt werden. Durch die
Verbreitung dieser Pflanzen werden einheimische Pflanzen verdrangt und
die Biodiversitat wird eingeschrankt. In der Landwirtschaft bestehen — wie
in der Begrundung aufgefuhrt — die gesetzlichen Vorgaben, um dieses
Problem zumindest einzuschranken. Im offentlichen und privaten Raum
sind diese Maglichkeiten nicht vorhanden. Ich weiss nicht, wie viele hier
Anwesende sich mit der Bekampfung des Berufskrauts oder mit der ka-
nadischen Goldrute auseinandergesetzt haben. Ich kann lhnen aus Er-
fahrung sagen: Dies ist Knochenarbeit. Der Erfolg: Man hat jeweils das
Gefuhl, dass diese Pflanzen schneller wachsen, als dass man diese aus-
reissen kann. Wer nach unserer Sitzung auf dem Weg nach Hause an
einem Strassenbord vorbeifahrt, an dem diese Pflanzen weiterwachsen,
kommt sich schon etwas «verschaukelt» vor. Da setzt dieses Postulat
nun an. Aber es hat naturlich auch eine zweite Seite. Wie schon erwahnt,
erfordert die Bekampfung der Neophyten einen grossen, zeitlichen Auf-
wand und dies bedeutet somit auch Kosten. Kosten, welche bei einer Be-
kampfungspflicht auf den Kanton, die Gemeinden aber auch auf Private
zukommen werden. Aber trotzdem steht die SVP-EDU-Fraktion mit einer
Mehrheit hinter diesem Postulat. Eine Einwendung zum Postulat hat un-
sere Fraktion aber trotzdem. Der Titel muss angepasst werden. «Mass-
nahmen zur Bekampfung der Neophyten» Diese Formulierung ist falsch.
Es muss lauten «Massnahmen zur Bekampfung der invasiven Neophy-
ten». Neophyten gibt es viele und nicht alle bedrohen die Biodiversitat.
Oder sollten z.B. alle Rosskastanien-Baume aus unserer Landschaft ver-
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schwinden? Ich denke, dies wird der Kollege Kurt Zubler an die Hand
nehmen und dann wird ein grosser Teil unserer Fraktion der Uberwei-
sung dieses Postulates zustimmen.

Tim Bucher (GLP): Neophyten lassen sich in allen Ecken des Kantons
finden. Die meisten sind zwar heute noch nicht invasiv, kdonnten es aber
durch die schnellen Klimaveranderungen schon morgen sein. Aufgrund
dessen gilt es, eine langfristige Strategie zu entwickeln, in der nicht nur
die Arten auf der Schwarzen Liste, sondern auch die auf der Watchlist
angegangen werden. Vielleicht fUhlen sich ein paar unter Ihnen vom
Thema nicht sonderlich angesprochen oder betroffen. Ich Uberzeuge Sie
gerne vom Gegenteil. Die eingeschleppten Pflanzen schaden Mensch,
Natur und Wirtschaft. Invasive Neophyten verursachen in den Regionen
Schaden im 5-stelligen Bereich. National betrachtet, gehen die wirtschaft-
lichen Verluste sogar in die Millionen. Sie gefahrden das Gleichgewicht
des Okosystems, losen gesundheitliche Krankheiten wie Asthma aus,
destabilisieren Flussufer, zerstoren Infrastrukturanlagen und verdrangen
einheimische Futterpflanzen auf den Feldern unserer Bauern. Dies ver-
deutlicht die Tragweite der Problematik und dass sie uns alle gleicher-
massen betrifft. Dies ist ein Umstand, der sich auch im breit abgestutzten
Vorstoss zeigt. Mit der exponentiell wachsenden Population der invasiven
Pflanzen steigen die Auswirkungen, Schaden und Kosten rasant an,
weshalb wir jetzt, hier und heute etwas tun mussen. Das wird uns Geld
kosten. Aber nur, wenn wir dieses Problem im wahrsten Sinne des Wor-
tes an der Wurzel packen, bewahren wir uns selber vor immens hoheren
Kosten in der Zukunft. Fur dieses Vorhaben ist das vorliegende Postulat
das Richtige. Die offentliche Hand muss endlich eine Vorbildfunktion
ubernehmen und auf ihren eigenen Flachen konsequent gegen einge-
schleppte Pflanzen vorgehen. So ist es einfach nicht zu akzeptieren, dass
Naturschutzflachen der 6ffentlichen Hand wie auf dem «Schweizersbild»
vom einjahrigen Berufskraut Gbersat sind. Sonst ist es flr die Burgerin-
nen und Burger nicht ersichtlich, weshalb auch sie mitziehen sollten. Ge-
nau diese Menschen bendtigen wir aber an unserer Seite. Derzeit wird
wenig getan, um invasive Arten in den Garten der Schaffhauserinnen und
Schaffhauser zu bekampfen. Kein Wunder. Wie soll ein Normalburger
auch wissen, welche Pflanzen er mit gutem Gewissen einpflanzen kann
oder welche Neuankommlinge er besser wieder ausreisst. Hier muss
dringend aufgeklart und sensibilisiert werden. Auch an der Schnittstelle
Gemeinde und Private gabe es sinnvolle Moglichkeiten, Neophyten an-
zugehen. So finden in manchen Gemeinden ausserhalb von Schaffhau-
sen wiederholende Aktionstage statt, an denen die Dorfbewohner ge-
schult und die Gemeindeflachen von invasiven Neophyten befreit werden.
Diese Aktionen kann ich Ubrigens sehr befurworten und empfehlen. Wie
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wir also gesehen haben, gibt es nur schon bei der 6ffentlichen Hand und
den privaten Haushalten Verbesserungspotenzial. Nichtsdestotrotz ist es
zudem wichtig zu bedenken, dass Neophyten weder vor den Kantons-
noch Landesgrenzen Halt machen. Darum ist es nicht nur wichtig, son-
dern essenziell, auch interkantonale und grenzuberschreitende Vereinba-
rungen abzuschliessen. Vorausschauend lohnt sich auch der Blick auf die
Bauverordnung. Es gibt zwar Bauverordnungen, in denen geschrieben
steht, dass vorwiegend einheimische Pflanzen zu verwenden sind, jedoch
wird dieser schwammige Satz nach Belieben ausgelegt. Winschenswert
ware eine kantonale Regelung, in der klar definiert ware, welche Pflanzen
man mit guten Gewissen einpflanzen kann. So konnten auch die Garten-
baubetriebe, wie auch die Bauverwalter, eine klare Anweisung an die
Bauherren abgeben. Das Thema muss auf mehreren Ebenen angepackt
werden, um grossere Schaden an Mensch, Natur und Wirtschaft zu ver-
hindern. Hier gilt es eine umsetzbare und sinnvolle Balance zu finden.
Doch machen wir den ersten wichtigen Schritt in diesem wichtigen Dossi-
er und Uberweisen wir diesen Vorstoss. Unsere Fraktion wird dies ein-
stimmig tun.

Patrick Portmann (SP): Ich verzichte auf meine Fraktionserklarung, da-
fur kdnnen wir jetzt abstimmen und dann ist es heute abgeschlossen.

Abstimmung Ordnungsantrag

Dem Ordnungsantrag von Patrick Portmann auf Abbruch der Bera-
tung wird mit 46 : 1 Stimmen zugestimmt.

Markus Miuller (SVP): Ich erachte dies als richtig, aber Kurt Zubler sollte
noch die Anpassung des Titels in Erwagung ziehen.

Kurt Zubler (SP): Selbstverstandlich akzeptiere ich diesen Anderungs-
vorschlag. Das war ein Versaumnis. Dann wissen wir, wortber wir ab-
stimmen.

Abstimmung

Das Postulat Nr. 2021/7 von Kurt Zubler vom 13. September 2021 be-
treffend «Massnahmen zur Bekampfung invasiver Neophyten» wird
mit 48 : 1 Stimmen erheblich erklart.

Schluss der Sitzung: 12:02 Uhr



dAS Na3a-dAs |slueq Bistaid

ds ds Joujed uuewyod

aunuo abunp aunJo sbunP-aINNYO-TV sninep jeibzie}d
ds ds [SRIE olejessed

N/VIN N/VIN ds ds eng uuewnsn
ds ds J9)9d wwosnaN

dAS Nna3-dAs 19BYdIN Ipuniy

ds ds ounig 9NN

dAS Nna3-dAs smey 9NN

dAS Nna3-dAs ealpuy 9NN

ANNYEDO aun9 abunr-INNYO-TVY puejoy J9IINN

da4d 8N 8!a-dad 192Je\ lieuejuop

ds ds |siueq Jofopy

aunuo abunp sunI9 abunP-aINNYO-TV eonjueln 19S007
dad 8N 8!a-dad Zuslon yole

ds ds uejels JayoeT

v aunJ9 sbunP-INNYO-TY sauueH ddeuy

dAS Nna3a-dAs plouy olIs|

dAS Nna3-dAs 18)e M\ ZJ0H

dAS Nna3-dAs HaqleH J18b1s1IH

dad SN 8!1a-da4d uensuyy JoxospheH

dad 8N 8!a-dad SJ00IN ualleH

da4d NN 81a-da4d jeag J8buipay

ds ds aual| J9ZUIsH Jajyni

dAS Nna3-dAs llensueH el

v aun abunr-INNYO-TV Selyen pe |

ds ds selypeiN |9BoAtal

ds ds sluepiN Jebulpany Jayoeqn|4

dAS Nna3-dAs ouele InaJol4

dAS Nna3-dAs smiley dys4q

N/VIN N/VIN N/VIN N/V/IA N/VIN N/VIN dad4d 8N ®!a-dad obaiqg lueooe
usJolues dAS NAa3-dAs |enweg Q3
INQYEO auni9 abunP-aINNYO-TV uaJ| Jabiaquayolg

ajIN 8! SN 8!1a-da4d uensuyo oouoy Id
Sl 8Ia 8]l 81d-dad eisaiay | uasyiaQ

v aun9 abunr-INQYO-TV epury CIPUEYNET]

ENS) aun abunP-INNYO-TV sin Ineded

d1o dA3-dT19 wil Jayong

dAs Na3-das sexn J0bung

ds ds eysizuelq uualg

N/VIA N/VIA N/VIA N/VIA N/VIA N/VIA d1o dA3-dT19 youn uyog
d19 dA3d1®  emofen afely

dAS Na3-das IEX Biey

9 'Isqy S 1sqv v 1sav € '1sqv T '1sav 1 Isqv uaiayed usuoinyely usweulon usweuydseN

BelIWIoA ‘2Z0Z°S0°¥L WOA Bunz)issjeisuojuey) yoday JaAUYaQg



lejol

N/Y/A awyeu|ia 1 -JYoIN ‘Noyuasamay ‘zueepn
Bunjieyju3
UleN
er

ds ds uny Ja|gnz

dAS Na3-dAs jesor SWINM

v aunI9 sbunP-aINNYO-TV auuelep Jabiaqpip\

dAS Na3-dns Js19d JBUIB

dAS Na3-dns auuno) uuew|n

da4 SHIN @1d-dad JeUIN sepd L

na3 Na3-dAs umig Japng

dAS Na3-das pieys3 wwejs

dAS Na3-dns you3 [oPNYoS

d1o dA3-d19 Miuuer Heiyos

na3 Na3-dns sealpuy Js|z38UYdS

d1o dA3-dT1O suay PIUYOS

dn3 dA3-d19 Jsurey Bipiwyos

dAS Na3-dns upepy FENTITETS

dAS Na3-dns Js19d 309408

N/VIA N/VIA N/VIA N/VIA N/VIA dn3 dA3-dT19 ejnboy EWEES
N/VIA N/VIA N/VIA N/VIA I dad SN 81a-dad [eeudey Jauyoy
9 '1sqy S '1sqQy ¥ 1savy € '1sqy T '1say 1 '1say ualaped uauolpyeldy UBWeUWIOA usweuyseN

BelIWIoA ‘2Z0Z°S0°¥L WOA Bunz)issjeisuojuey) yoday JaAUYaQg



09

-

8y

09

or

09

™

14

09
S
l
€€
34

09
14
0
Ge
%4

09
14
0
6¢
12

uswuwng

BelIwIoA ‘ZZ0Z°S0'y7L WOA Bunzjissjeisuojuey

Bunjjeyuz

Bunyeyyu3

Bunyjeyuz

Bunyeyyu3

Bunyjeyuz

Bunyeyyu3

lejol
N/VIA
yug
uleN
er

lejol
N/VYIN
yu3
uIBN
er

lejol
N/VIA
yug
uleN
er

lejoL
N/VIN
yu3g
uleN
er

lejol
N/VIN
yug
uieN
er

lejol
N/VIN
yu3
IEIN
er

Bunwwnsqy

Bun.gppayoliqaysg

uuewyod Youyed
BesjuesbunupiO

Bunueppayolgey.3

BunuepaylgeyT

Bun.epiayoligay.g

JaIs| plouly
Besyuesbunupio

Haneg

«us)jhydos| Janiseaul Bunydwieyeg Inz uswyeussep»
puayaljeq LZ0z 1oquaidag "¢l WOA J3|qnZ UNY| UOA //LZ0Z "IN Jelnjsod

(uslhydoaN Bunydwedeg ‘2/L.20Z "IN 1BINISOd) G Wnpuepiel] ‘ejegad Jop yoniqqy
uuewnod youed besuy

«z3989BAIYDIY UL YoIs 1qiB ussneyyeyos uojuey] Jep - BunialAyoly aip Jny usbunjebey essewsb)iez ‘ensn»
[911L WP W LZOZ IINF °G WoA [9B0AIRIS SBIYNEI PUN 428U9S Jolad UOA Z1/L.Z0Z "IN UONO
‘JjepuemebLIn Jejnjsod uie Ul a)eqad Jep JNelsA Wi 8pInm SSOJSIOA Jod

«UBUO0SIad 8)oplyejebsinuiie Jny 8)|IyEUOIOD»
[O)L Wap JW LZOZ IUNF "7L WOA JYOET UBJSIS UOA | 1/LZ0Z "IN UONOW

«UUOfISapuUI\ UsUId N} Z}osen)»
[9}L Wap JIW | ZOZ IUNF | WOA UUBWLO XolIBd PUN JoASj [91ued UOA 01/LZ0Z IN UONOW

(uyopsspuiy usute ny Z)9S99 “01/L20Z "IN UOIO) Z Wnpuepfes] ‘anegaq Jop yoniqqy
18)1IS| plouly Besuy

wnpuejpyel]

Moday JeAniuyeq

9 Bunwuwsqy

G Bunwwnsqy

¥ Bunwwsqy

¢ Bunwwnsqy

Z Bunwuwsqy

| Bunwwnsqy

“IN



268

P. P A
8200 Schaffhausen




	Protokoll 5. Sitzung vom 14. März 2022
	Kantonsrat Schaffhausen
	1. Motion Nr. 2021/10 von Daniel Meyer und Patrick Portmann vom 14. Juni 2021 mit dem Titel «Gesetz für einen Mindestlohn»
	2. Motion Nr. 2021/11 von Stefan Lacher vom 14. Juni 2021 mit dem Titel «Coronahilfe für armutsgefährdete Personen».
	3. Motion Nr. 2021/12 von Peter Scheck und Matthias Freivogel vom 5. Juli 2021 mit dem Titel «Neue, zeitgemässe Regelungen für die Archivierung - der Kanton Schaffhausen gibt sich ein Archivgesetz».
	4. Postulat Nr. 2021/7 von Kurt Zubler vom 13. September 2021 betreffend «Massnahmen zur Bekämpfung der Neophyten».

	20220314-Vormittag-Kantonsrat
	Letzte Seite

